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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ordnung 

über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-

Studiengang „Ur- und Frühgeschichte“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Ur- und Frühgeschichte“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Ur- und 

Frühgeschichte“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Ur- 

und Frühgeschichte“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren 

zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.04.2009/Nr. 9 Seite 653 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Ur- und Frühgeschichte oder in einer 

fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den Stu-

diengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge 

der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens von Leistungen in der 

Ur- und Frühgeschichte oder anderen archäologisch ausgerichteten Disziplinen (z.B. Ägypto-

logie, Altamerikanistik, Archäologie der Klassischen und Byzantinischen Welt, Archäologie 

des Mittelalters und der Neuzeit, Hethitologie, Vorderasiatische Archäologie) im Umfang von 

wenigstens 50 Anrechnungspunkten. 3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang 

noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind 

die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der 

noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der 

Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis 

der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststel-

lung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen 

nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 
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(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 20 Punkte er-

reicht: 

 a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5   15 Punkte, 

2,7 bis 2,6   12 Punkte, 

2,8 bis 2,7    9 Punkte, 

2,9 bis 2,8    6 Punkte, 

3,0  bis 2,9   3 Punkte, 

4,0  bis 3,0   0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis 

zum 15.11. zu erbringen. 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.04.2009/Nr. 9 Seite 655 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

 a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

 b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

 e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem 

Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Ur- und Frühgeschichte“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich 

auf folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der europäischen Ur- und 

Frühgeschichte. 
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 b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit den 

erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität einge-

gangen sein. 

 b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen 

Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder 

Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

 c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündli-

che Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kom-

missionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurtei-

lung ersichtlich werden. 

 e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren 

ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommissi-

on auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige 

Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spä-

testens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin 

nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausge-

schlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zusatzprü-

fung erneut teilzunehmen. 
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(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

 a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerbe-

rin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse    6 Punkte, 

gute Kenntnisse      4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

  wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

 b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend     6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

 kaum überzeugend    0 Punkte. 

 c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend     6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend    0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezoge-

ne Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich 

für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der 

Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5, 

des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird 

anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs 

Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der 

Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf 

Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlge-
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spräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin 

oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, 

sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird nur für den 

Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist einen 

Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem 

Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der U-

niversität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des stu-

dentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

 a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises  

(max. 57 Punkte), 

 b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punkte). 
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(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin  

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2       57 Punkte, 

1,2 bis 1,3       54 Punkte, 

1,3 bis 1,4       51 Punkte, 

1,4 bis 1,5       48 Punkte, 

1,5 bis 1,6       45 Punkte, 

1,6 bis 1,7       42 Punkte, 

1,7 bis 1,8       39 Punkte, 

1,8 bis 1,9       36 Punkte, 

1,9 bis 2,0       33 Punkte, 

 2,0 bis 2,1      30 Punkte, 

2,1 bis 2,2      27 Punkte, 

2,2 bis 2,3      24 Punkte, 

2,3 bis 2,4      21 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  18 Punkte, 

2,6 bis 2,5      15 Punkte, 

2,7 bis 2,6      12 Punkte, 

2,8 bis 2,7       9 Punkte, 

2,9 bis 2,8       6 Punkte, 

3,0 bis 2,9       3 Punkte, 

4,0 bis 3,0       0 Punkte. 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.04.2009/Nr. 9 Seite 660 

 b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba)  Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse       4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse      2 Punkte, 

wenige Kenntnisse      0 Punkte. 

 bb)  Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

  Die Reflexion ist: 

 sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend        4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend      0 Punkte. 

 bc)  Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend         4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend      0 Punkte. 
3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.04.2009/Nr. 9 Seite 661 

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis 

zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

 a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität  

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem ange-

messenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt 

gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig 

zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder 

Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz  

oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewer-

berin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des 

Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der europäischen Ur- und 

Frühgeschichte. 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-
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zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorge-

zogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Stu-

dierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestim-

mungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entspre-

chend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Vorstellungsgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Auswahl-

verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das Ergeb-

nis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Auswahlgespräch statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt 

wird. 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 
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(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

 a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab.  mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

 b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/2010. 
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Biologische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Biologischen Fakultät vom 28.11.2008 und des Se-

nats der Georg-August-Universität Göttingen vom 07.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ordnung 

über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-

Studiengang „Developmental, Neural and Behavioral Biology“ am 11.03.2009 genehmigt  

(§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. 

S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 

1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 

NHZG in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 

Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 

2 NHZG). 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Developmental, Neural 
and Behavioral Biology“ der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 
§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-

Studiengang „Developmental, Neural and Behavioral Biology“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Developmental, Neural and Behavioral Biology“ für alle zu vergebenden 

Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzun-

gen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 

Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis ei-

nes hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Biologie oder in einer fachlich eng ver-

wandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den Studiengang beson-

ders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der 

Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwer-

tigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentral-

stelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung 

und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de nieder-

gelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen.  

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Aus-

wahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hier-

von abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: Leistungen aus den Naturwissenschaften im Umfang von wenigstens 125 Anrech-

nungspunkten, darunter Leistungen im Fachbereich Biologie im Umfang von wenigstens 75 

Anrechnungspunkten sowie Leistungen im Umfang von insgesamt wenigstens 30 Anrech-

nungspunkten in den Bereichen Chemie, Mathematik, Physik und Informatik. 3Die Auswahl-

kommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semes-

tern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Se-
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mestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, 

auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, 

werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlos-

sen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, 

mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 50 

Punkte erreicht hat: 

 a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungs-

nachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrie-

ben: 

Note 1,0 bis 1,2 1,2 bis 1,5 1,5 bis 1,8 1,8 bis 2,1 2,1 bis 2,4 2,4 bis 2,7 

Punkte 51 48 45 42 39 36 

       

Note 2,7 bis 3,0 3,0 bis 3,3 3,3 bis 3,6 3,6 bis 3,9 3,9 bis 4,0  

Punkte 30 24 18 12 0  

 
b) für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs   

unter Berücksichtigung des angestrebten Studienschwerpunktes erforderlich sind, 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 39 Punkte wie folgt gutgeschrie-

ben: 

ba)  maximal 24 Punkte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

 l)   jeweils 12 Punkte für den Nachweis von Leistungen aus einem der nachfolgenden 

Bereiche, sofern in diesem Bereich Leistungen im Umfang von mindestens 18 An-

rechnungspunkten nachgewiesen werden:  

•  Genetik/Molekularbiologie,  

• Tierphysiologie/Neurobiologie, 

• Verhaltensbiologie/Soziobiologie,  

• Zellbiologie/Entwicklungsbiologie,  

• Morphologie/Systematik/Ökologie, 

• Biochemie/Bioinformatik; 

 II)   jeweils 4 Punkte für den Nachweis von Leistungen aus einem der nachfolgenden 

Bereiche, sofern in diesem Bereich Leistungen im Umfang von mindestens 6 An-

rechnungspunkten nachgewiesen werden und Leistungen aus diesem Bereich noch 

nicht nach I) berücksichtigt wurden:  
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• Genetik/Molekularbiologie,  

• Tierphysiologie/Neurobiologie,  

• Verhaltensbiologie/Soziobiologie,  

• Zellbiologie/Entwicklungsbiologie,  

• Morphologie/Systematik/Ökologie, 

• Biochemie/Bioinformatik; 

bb) maximal 10 Punkte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

 I)  jeweils drei Punkte für den Nachweis aus einem der nachfolgenden Bereiche, so-

fern in diesem Bereich Leistungen im Umfang von mindestens 6 Anrechnungspunk-

ten nachgewiesen werden: 

• Organische Chemie,  

• Mathematik/Statistik/Informatik,  

• Physik, 

• Naturwissenschaftliches Englisch; 

   II) 2 Punkte für den Nachweis von Leistungen aus nachfolgendem Bereich, sofern in 

diesem Bereich Leistungen im Umfang von mindestens 6 Anrechnungspunkten 

nachgewiesen werden: 

• Anorganische Chemie/Physikalische Chemie; 

bc) maximal 5 Punkte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

jeweils 5 Punkte für den Nachweis von fachbezogenen/Biologie bezogenen Leistun-

gen, wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können: 

• Stipendien, 

• Auslandssemester, 

• Berufspraktika im Umfang von mindestens 8 Wochen, 

• eine grundständige Berufsausbildung, insbesondere als Biologisch- 

technische/r Assistent/in, als Biologielaborant/in, als Chemisch-technische/r 

Assistent/in, als Chemielaborant/in oder als Medizinisch-technische/r Assis-

tent/in, 

• Berufstätigkeit, 

• Mitarbeit in Universitätsgremien im Umfang von mindestens einem Jahr. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 
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für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-1. 
3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der 

Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschul-

zugang wegen der Erbringung gleichwertiger Sprachkenntnisse freigestellt sind; dies gilt ins-

besondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über aus-

reichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende Englischkenntnisse 

sind durch Mindestleistungen in einem international anerkannten Test nachzuweisen: 

a) Cambridge Certificate in Advanced English, 

b) Cambridge Certificate of Proficiency in English, 

c) "International English Language Testing System" (IELTS) mindestens Niveaustufe 

“Band 6”, 

d) mindestens 550 Punkte im handschriftlichen Test des "Test of English as a Foreign 

Language" (paper based TOEFL), 

e) mindestens 220 Punkte im computergestützten Test des "Test of English as a Foreign 

Language" (computerbased TOEFL), 

f) mindestens 83 Punkte im ”new internet based TOEFL - Test of English as a Foreign 

Language”, 

g) UNIcert der Stufe „III“, 

h) C1-Nachweis nach CEF (Common European Framework). 

3Das erfolgreiche Absolvieren des Tests darf in der Regel nicht länger als zwei Jahre vor 

dem Eingang des Antrags auf Zulassung zum Master-Studiengang zurückliegen. 
4Ausgenommen von der Verpflichtung zum Nachweis eines Tests sind Bewerberinnen und 

Bewerber mit einem mindestens zweijährigen Studien- oder Berufsaufenthalt in einem eng-

lischsprachigen Land innerhalb der letzten drei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulas-

sung. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-
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werberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, 

ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Win-

tersemester bis zum 15.11. zu erbringen. 

 
III. Auswahlverfahren 
 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der Zulassungsantrag 

soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem angemesse-

nen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der 

schriftliche Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im On-

line-Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Absatz 2 erforderli-

chen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der 

Universität eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des 

betreffenden Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Be-

werberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be- 

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und 

über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache, falls die Mutter-

sprache der Bewerberin oder des Bewerbers nicht Englisch ist; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht be-

endet hat; 
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f) eine schriftliche Darstellung, aus der sich die Motivation der Bewerberin oder des Be-

werbers für die Aufnahme dieses Studiengangs / das Forschungsinteresse erkennen 

lässt; 

g) ein Nachweis besonderer Kenntnisse gemäß § 2 Abs. 4 Buchstabe b); 

h) eine Erklärung, welche Studienrichtung die Bewerberin oder der Bewerber auf Grund 

ihrer oder seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beabsichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 
§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Biologische Fakultät der Univer-

sität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Biolo-

gischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studen-

tischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist be-

schlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 8 

d)  Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewer-

ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Biologischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gege-

benenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Ablauf des Auswahlverfahrens 
(1) Ein Auswahlverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulassungstermin bezogene Vergabe 

von Studienplätzen. 
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(2) 1Über die Zulassungsanträge wird in einem Hauptverfahren und, soweit erforderlich, in 

Nachrückverfahren entschieden. 2Im ersten Verfahrensschritt des Hauptverfahrens werden 

die Studienplätze zunächst an die Zuzulassenden mit einer hervorragenden Eignung (Bes-

tenquote; § 6) und sodann an die nach Kombination mehrere Kriterien Zuzulassenden 

(Kombinationsquote; § 7) vergeben. 

(3) 1Am Auswahlverfahren in der Kombinationsquote wird nicht beteiligt, wer eine Zulassung 

in der Bestenquote erhalten hat. 2An einem Nachrückverfahren wird nicht beteiligt, wer eine 

Zulassung in der Bestenquote oder in der Kombinationsquote erhalten hat. 

(4) Die Auswahlkommission kann durch eine Überbuchung berücksichtigen, dass Studien-

plätze voraussichtlich nicht angenommen werden. 

(5) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach der Bestenquote werden der Kombinationsquo-

te hinzugerechnet. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen 

Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis 

zum 15.11. zu erbringen. 

 
§ 6 Bestenquote 

(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Bestenquote wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der 

Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt. 270% der Studienplätze wer-

den nach dieser Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 3Bei Ranggleichheit bestimmt 

sich die Rangfolge nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen 

Abschlusses; im Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, 

ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Bewerberin oder der Bewerber muss sich spä-

testens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), so-

fern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Liegen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 
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nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(3) Die Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil. 

 
§ 7 Kombinationsquote 

(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Kombinationsquote wird eine Rangliste nach Maßgabe 

der nachfolgenden Bestimmungen erstellt. 230% der Studienplätze werden nach dieser 

Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 

(2) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 und  

b) nach dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

(3) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 4 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Aus-

wahl auf Grund der in Absätzen 2 und 5 genannten Auswahlkriterien. 

(4) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 8 Abs. 5 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der 

besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtli-

che Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(5) Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist 

sehr geeignet    08 bis 10 Punkte 

geeignet      04 bis 07 Punkte 

 wenig geeignet    01 bis 03 Punkte 

kaum geeignet         0 Punkte. 

b) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er 

im Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erreicht hat. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 
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(6) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4, sodann nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übri-

gen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(7) Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach § 9 zugelassen. 

 
§ 8 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel bis zum 15.06. an der Universität durchge-

führt. Die genauen Termine sowie der Ort werden in einem angemessenen Zeitraum 

vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Be-

werberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlge-

spräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie 

in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches 

Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewer-

bers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen 

Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. Das Auswahlgespräch kann mit bis 

zu vier Bewerberinnen oder Bewerbern gleichzeitig durchgeführt werden. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Auswahlgesprächs ist ein Protokoll-

zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Auswahlgesprächs, die Namen der Kommissi-

onsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung er-

sichtlich werden. 

(2) Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewer-

bers sowie auf folgende Eignungsparameter: 

a) fachlicher Hintergrund, 

b) studienrelevante berufliche und persönliche Ziele, 

c) bisherige Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet des angestrebten Studien-

schwerpunktes, 

d) konkrete Vorstellungen von Studieninhalten dieses Studiengangs. 
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(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Auswahlgesprächs 

die Bewerberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Stu-

diengang auf einer Skala nach § 7 Abs. 5 Buchstabe a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(5) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorge-

zogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Stu-

dierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die Durchführung ist frühestens 

zu Beginn des fünften Fachsemesters zulässig. 4Dieses vorgezogene Auswahlgespräch 

muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 5Die Bestimmungen 

der Absätze 1 bis 4, des § 7 Abs. 5 Buchstabe a) sowie des § 4 Abs. 2 bis 4 gelten entspre-

chend. 6Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor Ablauf der Bewer-

bungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Personen ge-

hört, die nach § 7 Abs. 4 für ein Vorstellungsgespräch vorausgewählt werden. 7Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Auswahlverfah-

ren in der Kombinationsquote dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 8Eine Mittei-

lung über das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraus-

setzung statt, dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 7 Abs. 4 für ein Vorstellungs-

gespräch vorausgewählt wird. 

 
§ 9 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Kombinationsquote zugelassen wer-

den können, erhalten von der Universität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem 

wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzu-

schreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Be-

werberin oder der Bewerber muss sich spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.04.2009/Nr. 9 Seite 675 

Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), sofern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Lie-

gen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz nicht frist- und formgerecht 

vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechtsfolgen ist im Zulas-

sungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 7 Abs. 5 und 6 durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststel-

lung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der Bewer-

bungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor Beginn des Semesters, für das die Zulas-

sung erfolgen soll, und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studien-

plätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätestens am 30.11. ei-

nes Jahres abgeschlossen. 

 

§ 10 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab)  mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 
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b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

 
(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Orts-

wahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei 

dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 
IV. Schlussbestimmung 

§ 11 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/10. 
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Biologische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Biologischen Fakultät vom 28.11.2008 und des Se-

nats der Georg-August-Universität Göttingen vom 07.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ordnung über die 

Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang 

„Microbiology and Biochemistry“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 

Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Microbiology and Biochemistry“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 
 
I. Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-

Studiengang „Microbiology and Biochemistry“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im konsekutiven 

Master-Studiengang „Microbiology and Biochemistry“ für alle zu vergebenden Studien-

plätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Er-

gebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung 

wird nach der besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen 

weniger Bewerberinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 
 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Biologie oder in einer fachlich eng ver-

wandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den Studiengang beson-

ders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der 

Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwer-

tigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentral-

stelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung 

und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de nieder-

gelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen.  

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Aus-

wahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hier-

von abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: Leistungen aus den Naturwissenschaften im Umfang von wenigstens 125 Anrech-

nungspunkten, darunter Leistungen im Fachbereich Biologie im Umfang von wenigstens 75 

Anrechnungspunkten sowie Leistungen im Umfang von insgesamt wenigstens 30 Anrech-

nungspunkten in den Bereichen Chemie, Mathematik, Physik und Informatik. 3Die Auswahl-

kommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semes-

tern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 
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Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Se-

mestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, 

auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, 

werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlos-

sen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, 

mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 50 

Punkte erreicht hat: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungs-

  nachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrie-

  ben: 

Note 1,0 bis 1,2 1,2 bis 1,5 1,5 bis 1,8 1,8 bis 2,1 2,1 bis 2,4 2,4 bis 2,7 

Punkte 51 48 45 42 39 36 

       

Note 2,7 bis 3,0 3,0 bis 3,3 3,3 bis 3,6 3,6 bis 3,9 3,9 bis 4,0  

Punkte 30 24 18 12 0  

b) für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs-        

unter Berücksichtigung des angestrebten Studienschwerpunktes erforderlich sind, 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 39 Punkte wie folgt gutgeschrie-

ben: 

  ba) maximal 24 Punkte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

  I)   jeweils 12 Punkte für den Nachweis von Leistungen aus einem der nachfolgenden 

Bereiche, sofern in diesem Bereich Leistungen  im Umfang von mindestens 18 An-

rechnungspunkten nachgewiesen werden: 

• Genetik,  

• Mikrobiologie,  

• Biochemie,  

• Zellbiologie/Entwicklungsbiologie,  

• Pflanzenphysiologie und Bioinformatik. 

   II) jeweils 4 Punkte für den Nachweis von Leistungen aus einem der nachfolgenden 

Bereiche, sofern in diesem Bereich Leistungen im Umfang von mindestens 6 An-

rechnungspunkten nachgewiesen werden und Leistungen aus diesem Bereich noch 

nicht nach I) berücksichtigt wurden:  
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• Genetik,  

• Mikrobiologie,  

• Biochemie, 

• Zellbiologie/Entwicklungsbiologie,  

• Pflanzenphysiologie; 

• Bioinformatik. 

 bb)  maximal 10 Punkte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

  I) jeweils 3 Punkte für den Nachweis von Leistungen aus einem der nachfolgenden 

Bereiche, sofern in diesem Bereich Leistungen im Umfang von mindestens 6 An-

rechnungspunkten nachgewiesen werden: 

• Organische Chemie, 

• Naturwissenschaftliches Englisch. 

  II) jeweils 2 Punkte für den Nachweis von Leistungen aus einem der nachfolgenden 

Bereichen, sofern in diesem Bereich Leistungen im Umfang von mindestens 6 An-

rechnungspunkten nachgewiesen wurden:  

• Anorganische Chemie,  

• Informatik,  

• Physik, 

• Physikalische Chemie. 

 bc) maximal 5 Punkte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

jeweils 5 Punkte für den Nachweis von fachbezogenen/Biologie bezogenen Leis-

tungen, wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt werden können: 

• Stipendien, 

• Auslandssemester, 

• Berufspraktika im Umfang von mindestens 8 Wochen, 

• eine grundständige Berufsausbildung, insbesondere als Biologisch- 

technische/r Assistent/in, als Biologielaborant/in, als Chemisch-technische/r 

Assistent/in, als Chemielaborant/in oder als Medizinisch-technische/r Assis-

tent/in, 

• Berufstätigkeit, 

• Mitarbeit in Universitätsgremien im Umfang von mindestens einem Jahr. 
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(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-1. 
3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der 

Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschul-

zugang wegen der Erbringung gleichwertiger Sprachkenntnisse freigestellt sind; dies gilt ins-

besondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über aus-

reichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende Englischkenntnisse 

sind durch Mindestleistungen in einem international anerkannten Test nachzuweisen: 

a) Cambridge Certificate in Advanced English, 

b) Cambridge Certificate of Proficiency in English, 

c) "International English Language Testing System" (IELTS) mindestens Niveaustufe 

“Band 6”, 

d) mindestens 550 Punkte im handschriftlichen Test des "Test of English as a Foreign 

Language" (paper based TOEFL), 

e) mindestens 220 Punkte im computergestützten Test des "Test of English as a Foreign 

Language" (computerbased TOEFL), 

f) mindestens 83 Punkte im ”new internet based TOEFL - Test of English as a Foreign 

Language”, 

g) UNIcert der Stufe „III“, 

h) C1-Nachweis nach CEF (Common European Framework). 
3Das erfolgreiche Absolvieren des Tests darf in der Regel nicht länger als zwei Jahre vor 

dem Eingang des Antrags auf Zulassung zum Master-Studiengang zurückliegen. 
4Ausgenommen von der Verpflichtung zum Nachweis eines Tests sind Bewerberinnen und 

Bewerber mit einem mindestens zweijährigen Studien- oder Berufsaufenthalt in einem eng-
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lischsprachigen Land innerhalb der letzten drei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulas-

sung. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, 

ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Win-

tersemester bis zum 15.11. zu erbringen. 

 

III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der Zulassungsantrag 

soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem angemesse-

nen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der 

schriftliche Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im On-

line-Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Absatz 2 erforderli-

chen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der 

Universität eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des 

betreffenden Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Be-

werberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 
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d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache, falls die Mutter-

sprache der Bewerberin oder des Bewerbers nicht Englisch ist; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng ver-

wandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet 

hat; 

f) eine schriftliche Darstellung, aus der sich die Motivation der Bewerberin oder des Be-

werbers für die Aufnahme dieses Studiengangs / das Forschungsinteresse erkennen 

lässt; 

g) ein Nachweis besonderer Kenntnisse gemäß § 2 Abs. 4 Buchstabe b); 

h) eine Erklärung, welche Studienrichtung die Bewerberin oder der Bewerber auf Grund 

ihrer oder seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beabsichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Biologische Fakultät der Univer-

sität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Biolo-

gischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studen-

tischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist be-

schlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 8 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Biologischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gege-

benenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 
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§ 5 Ablauf des Auswahlverfahrens 
(1) Ein Auswahlverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulassungstermin bezogene Vergabe 

von Studienplätzen. 

(2) 1Über die Zulassungsanträge wird in einem Hauptverfahren und, soweit erforderlich, in 

Nachrückverfahren entschieden. 2Im ersten Verfahrensschritt des Hauptverfahrens werden 

die Studienplätze zunächst an die Zuzulassenden mit einer hervorragenden Eignung (Bes-

tenquote; § 6) und sodann an die nach Kombination mehrere Kriterien Zuzulassenden (Kom-

binationsquote; § 7) vergeben. 

(3) 1Am Auswahlverfahren in der Kombinationsquote wird nicht beteiligt, wer eine Zulassung 

in der Bestenquote erhalten hat. 2An einem Nachrückverfahren wird nicht beteiligt, wer eine 

Zulassung in der Bestenquote oder in der Kombinationsquote erhalten hat. 

(4) Die Auswahlkommission kann durch eine Überbuchung berücksichtigen, dass Studien-

plätze voraussichtlich nicht angenommen werden. 

(5) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach der Bestenquote werden der Kombinationsquo-

te hinzugerechnet. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen 

Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis 

zum 15.11. zu erbringen. 

 

§ 6 Bestenquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Bestenquote wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der 

Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt. 270% der Studienplätze wer-

den nach dieser Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 3Bei Ranggleichheit bestimmt 

sich die Rangfolge nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen 

Abschlusses; im Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, 

ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Bewerberin oder der Bewerber muss sich spä-
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testens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), so-

fern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Liegen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(3) Die Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil. 

 

§ 7 Kombinationsquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Kombinationsquote wird eine Rangliste nach Maßgabe 

der nachfolgenden Bestimmungen erstellt. 230% der Studienplätze werden nach dieser 

Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 

(2) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 und 

b) nach dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

(3) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 4 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Aus-

wahl auf Grund der in Absätzen 2 und 5 genannten Auswahlkriterien. 

(4) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 8 Abs. 5 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der 

besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtli-

che Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(5) Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist: 

sehr geeignet   08 bis 10 Punkte 

geeignet     04 bis 07 Punkte 

wenig geeignet   01 bis 03 Punkte 

kaum geeignet       0 Punkte. 
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b) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder 

er im Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erreicht hat. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(6) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4, sodann nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übri-

gen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(7) Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach § 9 zugelassen. 

 

§ 8 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel bis zum 15.06. an der Universität durchge-

führt. Die genauen Termine sowie der Ort werden in einem angemessenen Zeitraum 

vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Be-

werberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlge-

spräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie 

in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches 

Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewer-

bers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen 

Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. Das Auswahlgespräch kann mit bis 

zu vier Bewerberinnen oder Bewerbern gleichzeitig durchgeführt werden. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Auswahlgesprächs ist ein Protokoll 

zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmit-

glieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewer-

bers sowie auf folgende Eignungsparameter: 

a) fachlicher Hintergrund, 

b) studienrelevante berufliche und persönliche Ziele, 
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c) bisherige Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet des angestrebten Studien-

schwerpunktes, 

d) konkrete Vorstellungen von Studieninhalten dieses Studiengangs. 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Auswahlgesprächs 

die Bewerberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Stu-

diengang auf einer Skala nach § 7 Abs. 5 Buchstabe a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(5) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorge-

zogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Stu-

dierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die Durchführung ist frühestens 

zu Beginn des fünften Fachsemesters zulässig. 4Dieses vorgezogene Auswahlgespräch 

muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 5Die Bestimmungen 

der Absätze 1 bis 4, des § 7 Abs. 5 Buchst. a) sowie des § 4 Abs. 2 bis 4 gelten entspre-

chend. 6Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor Ablauf der Bewer-

bungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Personen ge-

hört, die nach § 7 Abs. 4 für ein Vorstellungsgespräch vorausgewählt werden. 7Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Auswahlverfah-

ren in der Kombinationsquote dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 8Eine Mittei-

lung über das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraus-

setzung statt, dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 7 Abs. 4 für ein Vorstellungs-

gespräch vorausgewählt wird. 
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§ 9 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Kombinationsquote zugelassen wer-

den können, erhalten von der Universität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem 

wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzu-

schreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Be-

werberin oder der Bewerber muss sich spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach 

Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), sofern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Lie-

gen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 7 Abs. 5 und 6 durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststel-

lung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der Bewer-

bungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor Beginn des Semesters, für das die Zulas-

sung erfolgen soll, und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studien-

plätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätestens am 30.11. ei-

nes Jahres abgeschlossen. 
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§ 10 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab)  mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsan-

gehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind 

oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Orts-

wahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei 

dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

IV. Schlussbestimmung 
§ 11 Inkrafttreten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/10. 
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Biologische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Biologischen Fakultät vom 28.11.2008 und des Se-

nats der Georg-August-Universität Göttingen vom 07.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ordnung 

über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-

Studiengang „Psychologie“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 

Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Psychologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 
 

I. Anwendungsbereich 
§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Psycho-

logie“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Master-

Studiengang „Psychologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes 

Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität die Studienplätze nach dem Ergebnis eines 

hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der be-

sonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerberin-

nen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang „Psychologie“ oder in einer fachlich eng 

verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den Studiengang be-

sonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb 

der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleich-

wertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zent-

ralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerken-

nung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de 

niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche 

Notensystem umzurechnen.  

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Aus-

wahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hier-

von abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis von Leistungen in Psychologie im 

Umfang von wenigstens 90 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen in den Bereichen 

Quantitative Methoden/Statistik, Experimentelle Methoden sowie Diagnostik im Umfang von 

jeweils wenigstens 6 Anrechnungspunkten. 3Die Auswahlkommission kann die Feststellung 

der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang 

noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind 

die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der 

noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der 

Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis 
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der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststel-

lung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen 

nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 50 

Punkte erreicht hat: 

 a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bil-

dungsnachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gut-

geschrieben: 

Note Punkte  Note Punkte  Note Punkte 

1,0 78  2,0 bis 1,9 58  3,0 bis 2,9 38 

1,1 bis 1,0 76  2,1 bis 2,0 56  3,1 bis 3,0 34 

1,2 bis 1,1 74  2,2 bis 2,1 54  3,2 bis 3,1 30 

1,3 bis 1,2 72  2,3 bis 2,2 52  3,3 bis 3,2 26 

1,4 bis 1,3 70  2,4 bis 2,3 50  3,4 bis 3,3 22 

1,5 bis 1,4 68  2,5 bis 2,4 48  3,5 bis 3,4 18 

1,6 bis 1,5 66  2,6 bis 2,5 46  3,6 bis 3,5 14 

1,7 bis 1,6 64  2,7 bis 2,6 44  3,7 bis 3,6 10 

1,8 bis 1,7 62  2,8 bis 2,7 42  3,8 bis 3,7 6 

1,9 bis 1,8 60  2,9 bis 2,8 40  4,0 bis 3,8 0 

 
b) anhand besonderer Kenntnisse werden  der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 

12 Punkte wie folgt gutgeschrieben 

ba) 4 Punkte für den Nachweis von Leistungen im Umfang von mindestens 12 Anrech-

nungspunkten aus einem der folgenden Bereiche: Quantitative Methoden oder Sta-

tistik; 

bb)  4 Punkte für den Nachweis von Leistungen im Umfang von mindestens 6 Anrech-

nungspunkten aus dem Bereich der Experimentellen Methoden (Experimentalpsy-

chologisches Praktikum); 
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bc)  4 Punkte für den Nachweis von Leistungen im Umfang von mindestens 12 Anrech-

nungspunkten aus dem Bereich der Psychologischen Diagnostik. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-3. 
3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der 

Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschul-

zugang wegen der Erbringung gleichwertiger Sprachkenntnisse freigestellt sind; dies gilt ins-

besondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, 

ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Win-

tersemester bis zum 15.11. zu erbringen. 

 

III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der Zulassungsantrag 

soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem angemesse-

nen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der 

schriftliche Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im On-

line-Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare gemeinsam mit den gemäß Absatz 

2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Winterse-

mester bei der Universität eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Stu-
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dienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflichtet, die 

Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder einen 

gleichwertigen Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

e) ein Nachweis besonderer Kenntnisse gemäß § 2 Abs. 4 Buchstabe b). 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Auswahlkommissionen für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Biologische Fakultät wenigstens 

eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte stimmberechtigte Mitglieder 

an, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe 

angehören, sowie mit beratender Stimme ein Mitglied der Studierendengruppe. 2Wenigstens 

ein Mitglied muss der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fa-

kultätsrat der Biologischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jah-

re, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahl-

kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwe-

send sind. 
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(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 8 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewer-

ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Biologischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gege-

benenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Auswahlverfahren 
(1) Ein Auswahlverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulassungstermin bezogene Vergabe 

von Studienplätzen. 

(2) 1Über die Zulassungsanträge wird in einem Hauptverfahren und, soweit erforderlich, in 

Nachrückverfahren entschieden. 2Im ersten Verfahrensschritt des Hauptverfahrens werden 

die Studienplätze zunächst an die Zuzulassenden mit einer hervorragenden Eignung (Bes-

tenquote; § 6) und sodann an die nach Kombination mehrerer Kriterien Zuzulassenden 

(Kombinationsquote; § 7) vergeben. 

(3) 1Am Auswahlverfahren in der Kombinationsquote wird nicht beteiligt, wer eine Zulassung 

in der Bestenquote erhalten hat. 2An einem Nachrück- oder Losverfahren wird nicht beteiligt, 

wer eine Zulassung in der Bestenquote oder in der Kombinationsquote erhalten hat. 

(4) Die Auswahlkommission kann durch eine Überbuchung berücksichtigen, dass Studien-

plätze voraussichtlich nicht angenommen werden. 

(5) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach der Bestenquote werden der Kombinationsquo-

te hinzugerechnet. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen 

Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis 

zum 15.11. zu erbringen. 
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§ 6 Bestenquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Bestenquote wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der 

Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt. 270% der Studienplätze wer-

den nach dieser Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 3Bei Ranggleichheit bestimmt 

sich die Rangfolge nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen 

Abschlusses; Im Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, 

ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Bewerberin oder der Bewerber muss sich spä-

testens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), so-

fern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Liegen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(3) Die Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil. 

§ 7 Kombinationsquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Kombinationsquote wird eine Rangliste nach Maßgabe 

der nachfolgenden Bestimmungen erstellt. 230% der Studienplätze werden nach dieser 

Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 

(2) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 und 

b) nach dem Ergebnis eines Auswahlgespräches mit der Bewerberin oder dem Bewer-

ber. 

(3) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 4 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Aus-

wahl auf Grund der in Absatz 2 und 5 genannten Auswahlkriterien. 

(4) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf mindestens das Zweifache der Zahl der nach dem 

Auswahlverfahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt. 3Sofern 
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Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rang-

folge zur Teilnahme zugelassen. 

(5) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist: 

sehr geeignet   08 bis 10 Punkte 

geeignet     04 bis 07 Punkte 

wenig geeignet   01 bis 03 Punkte 

kaum geeignet                0 Punkte. 
3Die Punktzahl errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der von den einzelnen stimmbe-

rechtigten Mitgliedern festgelegten Punkte und wird auf die volle Punktzahl gerundet; ab dem 

Wert 0,5 wird aufgerundet. 

b) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder 

er im Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erreicht hat. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(6) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4, sodann nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übri-

gen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(7) Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach § 9 zugelassen. 

§ 8 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel bis zum 15.06. eines Jahres an der Universi-

tät durchgeführt. Der genaue Termin und der Ort werden rechtzeitig vor Beginn durch 

die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der 

Universität gesondert zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen 

Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine 

Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Iden-

tität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die 

Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 
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b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin und jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Auswahlgesprächs ist ein Protokoll 

zu führen, das von den anwesenden Mitgliedern der Auswahlkommission zu unter-

zeichnen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 

Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beur-

teilung ersichtlich werden.  

(2) Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) fachlicher Hintergrund, 

b) studienrelevante berufliche und persönliche Ziele, 

c) Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeitswei-

se. 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Auswahlgesprächs 

die besondere Eignung der Bewerberin oder des Bewerber für den ausgewählten Studien-

gang auf einer Skala nach § 7 Abs. 5 Buchstabe a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Werktagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

§ 9 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Kombinationsquote zugelassen wer-

den können, erhalten von der Universität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem 

wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzu-

schreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Be-

werberin oder der Bewerber muss sich spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach 

Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), sofern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Lie-

gen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 
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nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 7 Abs. 5 und 6 durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststel-

lung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag an zugangsberechtigte Bewerberin-

nen oder Bewerber durch Los vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wo-

chen vor Beginn des Semesters, für das die Zulassung erfolgen soll, und endet mit dem Ab-

schluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortge-

schrittenen Vorlesungszeit spätestens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 10 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab)  mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsan-

gehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind 

oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatz 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 
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Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

IV. Schlussbestimmung 
§ 11 Inkrafttreten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/2010. 
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Fakultät für Agrarwissenschaften: 
Nach den Beschlüssen des Fachbereichsrates des Fachbereichs Ökologische Agrarwissen-

schaften der Universität Kassel vom 17.12.2008, des Fakultätsrats der Fakultät für Agrarwis-

senschaften vom 08.01.2009 und des Senats der Universität Kassel vom 11.03.2009 und 

nach Stellungnahme des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009, 

haben das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst am 11.03.2009 (§ 94 Abs. 1 

Nr. 1 HHG in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 05.11.2007 (GVBl. 

Hessen S. 710)) und der Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göt-

tingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 11.03.2009 (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 15.12.2008 (Nds. GVBI. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 

Sätze 1 und 3, Absatz 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.06.2007 

(Nds. GVBl. S. 200); § 62 Abs. 4 Satz 1 NHG, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit  

§ 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG) die Ordnung über die 

Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-Studiengang „Sustainable 

International Agriculture“ genehmigt. 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den Master-Studiengang „Sustainable International Agriculture“ 
der Universität Kassel und der Georg-August-Universität Göttingen 

 

I. Anwendungsbereich 
§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang „Sustai-

nable International Agriculture“. 

(2) Die Universitäten Kassel und Göttingen führen nach Maßgabe der folgenden Bestim-

mungen im Studiengang „Sustainable International Agriculture“ für alle zu vergebenden Stu-

dienplätze ein gemeinsames, hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangs-

voraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 

Verfügung stehen, vergeben die Universitäten an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 
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(4) Erfüllen weniger Bewerbende die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung 

stehen, findet ein Auswahlverfahren nach Abs. 3 nicht statt. 

 

II. Zugangsberechtigung 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang „Sustainable International Agri-

culture“ ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studi-

um (Regelstudienzeit) mit Bachelorabschluss im Umfang von 180 Anrechnungspunkten oder 

mit einem gleichwertigen Abschluss an einer deutschen Hochschule oder an einer Hoch-

schule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, in einer agrarwissenschaftlichen 

oder fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den 

Studiengang gemäß Absatz 4 besonders geeignet ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem 

Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststel-

lung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vor-

schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Stän-

digen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für 

die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber bereits mindestens 150 ECTS-

Anrechnungspunkte erworben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte 

Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unab-

hängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis von Leistungen in der Agrarwissen-

schaft im Umfang von wenigstens 60 Anrechnungspunkten, wobei diese in einem oder meh-

reren der nachfolgenden Bereiche erbracht worden sein müssen: Pflanzenwissenschaften, 

Tierwissenschaften, Ressourcenmanagement, Naturwissenschaften oder Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften. 3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Ein-

schlägigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht er-

bracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststel-

lung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden 
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Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität 

eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leis-

tungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und der 

Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausge-

schlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht 

wurden, mehr als 18 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit mindestens der Note 2,5 nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 43 Punkte er-

reicht: 

 a) Aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

oder der gewichteten Note gemäß Abs. 2 werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,60 bis 2,50   15 Punkte, 

2,70 bis 2,60   12 Punkte, 

2,80 bis 2,70    9 Punkte, 

2,90 bis 2,80    6 Punkte, 

    3,0 bis 2,90    3 Punkte, 

4,0 bis 3,00    0 Punkte. 

 b) Aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 5 nachgewiesen wird, werden bis zu 40 Punkte vergeben. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über aus-

reichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende Englischkenntnisse 

sind durch Mindestleistungen in einem international anerkannten Test nachzuweisen. 3Als 

Nachweis dafür dient: 

 a) Cambridge Certificate in Advanced English mindestens mit der Note ”B” ; 

 b) Cambridge Certificate of Proficiency in English mindestens mit der Note “C”; 

 c) International English Language Testing System (IELTS) mit mindestens 6 Punkten; 

 d) mindestens 550 Punkte in einem handschriftlichen Test des Test of English as a For-

eign Language (paper based TOEFL); 

 e) mindestens 213 Punkte in einem computergestützter Test of English as a Foreign 

Language (computerbased TOEFL); 

 f) mindestens 80 Punkte im „new internet based TOEFL - Test of English as a Foreign 

Language; 

 g) UNIcert der Stufe III; 

 h) C1-Nachweis nach CEF (Common European Framework). 
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4Das erfolgreiche Absolvieren des Tests darf in der Regel nicht länger als zwei Jahre vor 

dem Eingang des Antrags auf Zulassung zum Master-Studiengang zurückliegen. 
5Ausgenommen von der Verpflichtung zum Nachweis sind Bewerberinnen und Bewerber mit 

einem mindestens einjährigen Studien- oder Berufsaufenthalt in einem englischsprachigen 

Land innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Universitäten Kassel und Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen 

Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis 

zum 15.11. zu erbringen.  

 

III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang „Sustainable International Agriculture“ beginnt jeweils zum Win-

tersemester. 2Der Zulassungsantrag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; 

das Nähere wird in einem angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die 

Georg-August-Universität Göttingen bekannt gegeben. 3Der schriftliche Zulassungsantrag für 

den Master-Studiengang „Sustainable International Agriculture“ muss unter Benutzung der 

im Online-Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Absatz 2 er-

forderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli (Ausschlussfrist) bei der Georg-August-

Universität Göttingen eingegangen sein. 4Abweichend von Satz 3 muss der schriftliche Zu-

lassungsantrag von Bewerberinnen und Bewerbern, die weder nach Rechtsvorschriften 

Deutschen gleichgestellt noch Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-

schen Union sind, unter Benutzung der im Online-Portal zum Herunterladen bereitgestellten 

Formulare mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Feb-

ruar (Ausschlussfrist) bei der Georg-August-Universität Göttingen eingegangen sein. 5Der 

Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewer-

bers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder englischer 

Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abge-

fasst sind. Falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über 
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die bisherigen Prüfungsleistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen.  

b) ein in englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer aussa-

gekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache gemäß § 2 Abs. 5, 

falls die Muttersprache der Bewerberin oder des Bewerbers nicht Englisch ist; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich ein-

schlägigen Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet 

hat; 

e) eine schriftliche Darstellung, aus der sich die Motivation der Bewerberin oder des Be-

werbers für die Aufnahme dieses Studiengangs und ihre oder seine Studienziele er-

kennen lässt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei den Akten der Uni-

versitäten. 

§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bilden der Fachbereich für Ökologische 

Agrarwissenschaften der Universität Kassel und die Fakultät für Agrarwissenschaften der 

Universität Göttingen im Einvernehmen eine gemeinsame Auswahlkommission für diesen 

Studiengang. 

(2) 1Die Auswahlkommission setzt sich zusammen aus zwei stimmberechtigten Mitgliedern, 

darunter je ein Mitglied der Georg-August-Universität Göttingen und der Universität Kassel, 

sowie ein Mitglied der Studierendengruppe des Studiengangs mit beratender Stimme. 2We-

nigstens ein Mitglied entstammt der Gruppe der Professorinnen und Professoren. 3Die Mit-

glieder werden im Einvernehmen durch den Fachbereichsrat des Fachbereichs Ökologische 

Agrarwissenschaften und den Fakultätsrat der Fakultät für Agrarwissenschaften eingesetzt. 
4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 
5Die Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn min-

destens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.  

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

 a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

 b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

 c) die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 5 

 d) die Durchführung von Auswahlgesprächen gemäß § 7, 
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 e) die Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Be- 

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet den sie einsetzenden Organen nach Abschluss des 

Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenenfalls Vor-

schläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem 

Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Sustainable International Agriculture“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung 

erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere in den Bereichen Pflanzenwissen-

schaften, Tierwissenschaften, Ressourcenmanagement; Naturwissenschaften und 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 

 b) besondere berufspraktische Kenntnisse, dargelegt durch eine Berufsausbildung, prak-

tische Tätigkeiten oder studienrelevante außerhochschulische Leistungen, 

 c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit den 

erforderlichen Unterlagen bis zum 15. Juli (Ausschlussfrist) bei der Universität Göttin-

gen eingegangen sein. Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zu-

satzprüfung von Bewerberinnen und Bewerbern, die weder nach Rechtsvorschriften 

Deutschen gleichgestellt noch Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der 

Europäischen Union sind, muss davon abweichend bis zum 15. Februar (Ausschluss-

frist) eingegangen sein.  

 b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel bis zum 10. September und für Be-

werberinnen und Bewerbern, die weder nach Rechtsvorschriften Deutschen gleichge-

stellt noch Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 

sind, bis zum 10. April durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung 

werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität Göttingen bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Be-

werber werden von den Universitäten Göttingen und Kassel rechtzeitig eingeladen. 
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c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündli-

che Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 

Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beur-

teilung ersichtlich werden. 

 e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren 

ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommissi-

on auf Antrag einen neuen Termin für das Auswahlgespräch fest. Der wichtige Grund 

und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens 

aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuwei-

sen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener 

Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

(4) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

 a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerbe-

rin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse     15 Punkte, 

 gute Kenntnisse      10 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    5 Punkte, 

geringe Kenntnisse      0 Punkte. 

 b) Je nach Art und Umfang der besonderen berufspraktischen Kenntnisse oder studien-

relevanten außerhochschulischen Leistungen werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse     15 Punkte, 

gute Kenntnisse       10 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    5 Punkte, 

 geringe Kenntnisse      0 Punkte. 

 c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 
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sehr überzeugend      10 Punkte, 

überzeugend         5 Punkte, 

wenig überzeugend       2 Punkte, 

kaum überzeugend       0 Punkte. 

(5) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

(6) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universitäten, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezoge-

ne Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich 

für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die Durchführung ist frühestens zu Beginn 

des sechsten Fachsemesters zulässig. 4Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatz-

prüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 5Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des 

§ 2 Abs. 4 sowie des § 4 gelten entsprechend. 6Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle 

der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate 

vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewer-

ber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teil-

nahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch 

nach § 6 Abs. 4 haben. 7Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der 

Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern 

der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 8Eine Bescheinigung nach Absatz 5 wird nur für 

den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist einen 

Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem 

Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 4 hat. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Ein Auswahlverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulassungstermin bezogene Vergabe 

von Studienplätzen. 

(2) Die Auswahl der Bewerber wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien 

festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelor-Abschlussnote oder Note eines äquivalenten Bildungsnach-

weises gemäß nachfolgend aufgeführtem Punkteschema; 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 
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(3) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 4 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

2 und 5 genannten Auswahlkriterien. 

(4) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf mindestens das Zweifache der Zahl der nach dem 

Auswahlverfahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen 

der Personen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 

Abs. 4 teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses 

des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Rang-

gleichheit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge 

zur Teilnahme zugelassen. 

(5) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 

 a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wir folgt gutgeschrieben:  

1,10 bis einschließlich 1,00  60 Punkte, 

1,20 bis 1,10       57 Punkte, 

1,30 bis 1,20       54 Punkte, 

1,40 bis 1,30       51 Punkte, 

1,50 bis 1,40       48 Punkte, 

1,60 bis 1,50       45 Punkte, 

1,70 bis 1,60       42 Punkte, 

1,80 bis 1,70       39 Punkte, 

1,90 bis 1,80       36 Punkte, 

2,00 bis 1,90       33 Punkte, 

2,10 bis 2,00       30 Punkte, 

2,20 bis 2,10       27 Punkte, 

 2,30 bis 2,20       24 Punkte, 

2,40 bis 2,30       21 Punkte, 

2,50 bis 2,40       18 Punkte, 

2,60 bis 2,50       15 Punkte, 

2,70 bis 2,60       12 Punkte, 

2,80 bis 2,70       09 Punkte, 

2,90 bis 2,80       06 Punkte, 

3,00 bis 2,90       03 Punkte. 
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 b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba)  Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Be-

werberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse    15 Punkte, 

gute Kenntnisse     10 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse   5 Punkte, 

geringe Kenntnisse     0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der besonderen berufspraktischen Kenntnisse oder stu-

dienrelevanten außerhochschulischen Leistungen werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse    15 Punkte, 

gute Kenntnisse     10 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse   5 Punkte, 

geringe Kenntnisse     0 Punkte. 

 bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend     10 Punkte, 

überzeugend        5 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 
3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 5 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(6) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universitäten Kassel und Göttingen unberührt. 2Die Zulassung 

der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt 

gelten, ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder 
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eines gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis für das jeweilige Winter-

semester ist bis zum 15. November zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

 a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 10. September an den 

Universitäten durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden 

in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Uni-

versitäten bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von den Uni-

versitäten rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen 

Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine 

Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Iden-

tität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die 

Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten in englischer Sprache. 

 c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, 

 b) besondere berufspraktische Kenntnisse oder studienrelevante außerhochschulische 

Leistungen, 

 c) Studienmotivation. 
2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 5 Buchstabe b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-
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zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universitäten, die in ei-

nem grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang ver-

tieft, bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses 

vorgezogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der 

Studierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die Durchführung ist frühes-

tens zu Beginn des sechsten Fachsemesters zulässig. 4Dieses vorgezogene Auswahlge-

spräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 5Die Bestim-

mungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 Abs. 5 Buchstabe b) sowie des § 4 Abs. 2 bis 4 gelten 

entsprechend. 6Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs 

ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor der Auswahl-

entscheidung durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Personen 

gehört, die nach § 6 Abs. 4 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 7Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Auswahlverfah-

ren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 8Eine Mitteilung über das Ergebnis des 

vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass die Bewer-

berin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 4 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von den Univer-

sitäten einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, inner-

halb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den 

Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 
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(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn ab-

geschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch 

Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeit-

raum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss 

des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen 

Vorlesungszeit spätestens am 30.11. abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

 a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

 ab)  mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

 b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

 c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheiden das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Quotierung 
(1) Von der Zulassungszahl dieses Studiengangs wird vorab eine Sonderquote in Höhe von 

70% der Studienplätzen für die Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen und Staa-

tenlosen, die weder nach Rechtsvorschriften Deutschen gleichgestellt noch Staatsangehöri-

ge eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union sind, gebildet. 

(2) 1Die Studienplätze im Rahmen der Ausländerquote werden in erster Linie aufgrund des 

zum Zugang berechtigenden Zeugnisses vergeben. 2Besondere Umstände, die für ein Studi-

um an einer deutschen Hochschule sprechen, können zusätzlich berücksichtigt werden. 3Als 

ein solcher Umstand ist insbesondere anzusehen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber 
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a) die Bewilligung eines Stipendiums durch eine öffentlich finanzierte Einrichtung nach-

weist, 

b) auf Vorschlag einer niedersächsischen Hochschule ein Kolleg erfolgreich besucht hat 

und für einen Studienplatz vorgemerkt ist, 

c) einem Entwicklungsland angehört, 

d) in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht genießt, 

e) einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland angehört oder der Förderung durch 

zwischenstaatliche Verträge oder Hochschulvereinbarungen unterfällt.  

(3) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach dieser Quote werden der Quote für das Aus-

wahlverfahren hinzugerechnet. 

IV. Schlussbestimmung 

§ 11 Übergangsbestimmungen 
(1) Abweichend von § 3 Absatz 1 Satz 4 muss der schriftliche Zulassungsantrag von Bewer-

berinnen und Bewerbern, die weder nach Rechtsvorschriften Deutschen gleichgestellt noch 

Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union sind, für das Ver-

gabeverfahren zum Wintersemester 2009/2010 bis zum 15. April (Ausschlussfrist) bei der 

Georg-August-Universität Göttingen eingegangen sein. 

(2) 1Abweichend von § 5 Absatz 3 a Satz 2 muss der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der 

mündlichen Zusatzprüfung von Bewerberinnen und Bewerbern, die weder nach Rechtsvor-

schriften Deutschen gleichgestellt noch Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der 

Europäischen Union sind, für das Vergabeverfahren zum Wintersemester 2009/2010 bis zum 

15. April (Ausschlussfrist) bei der Georg-August-Universität Göttingen eingegangen sein. 
2Die mündliche Zusatzprüfung wird für das Vergabeverfahren zum Wintersemester 

2009/2010 für Bewerberinnen und Bewerbern, die weder nach Rechtsvorschriften Deutschen 

gleichgestellt noch Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 

sind, abweichend von § 5 Absatz 3 b Satz 1 bis zum 10. Juni durchgeführt. 

(3) Abweichend von § 4 Absatz 2 Satz 2 ist das Mitglied der Studierendengruppe der Aus-

wahlkommission für das Vergabeverfahren zum Wintersemester 2009/2010 eine Studieren-

de oder ein Studierender der Studiengänge „Tropical and International Agriculture“ oder „In-

ternational Organic Agriculture“. 
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§ 12 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach den hochschulöffentlichen Bekanntmachungen in den 

Amtlichen Mitteilungen der Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabe-

verfahren zum Wintersemester 2009/2010. 
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Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät vom 

14.01.2009 und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der 

Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts die zweite Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die 

Zulassung für den Master-Studiengang in Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 30.05.2006 (Amtliche Mitteilungen Nr. 5/2006 S. 259) am 

11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 

26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. 

S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG 

und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. 

GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 

Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, 

Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). Die Änderungen werden nachfolgend bekannt ge-

macht. 

Artikel 1 
Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die Zulassung für den Master-

Studiengang in Wirtschafts- und Sozialgeschichte wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. (1) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) die Angabe „15. Juli“ wird durch die Angabe „15. Mai“ ersetzt, 

b) die Angabe „15. Januar“ wird durch die Angabe „15. November“ ersetzt. 

Artikel 2 
Die zweite Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die Zulassung für 

den Master-Studiengang in Wirtschafts- und Sozialgeschichte tritt am Tag nach ihrer Be-

kanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen in 

Kraft. 
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Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät vom 

14.01.2009 und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der 

Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts die zweite Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die Zulas-

sung für den Master-Studiengang in Wirtschaftsinformatik in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 12.01.2006 (Amtliche Mitteilungen Nr. 1/2006 S. 30) am 11.03.2009 genehmigt 

(§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. 

S. 69) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 

Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 

NHZG in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 

Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 

2 NHZG). Die Änderungen werden nachfolgend bekannt gemacht. 

Artikel 1 
Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die Zulassung für den Master-

Studiengang in Wirtschaftsinformatik wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. (1) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) die Angabe „15. Juli“ wird durch die Angabe „15. Mai“ ersetzt, 

b) die Angabe „15. Januar“ wird durch die Angabe „15. November“ ersetzt. 

Artikel 2 
Die zweite Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die Zulassung für 

den Master-Studiengang in Wirtschaftsinformatik tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 

den Amtlichen Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 
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Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät vom 

14.01.2009 und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der 

Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts die Neufassung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulas-

sung für den konsekutiven Master-Studiengang „Finanzen, Rechnungswesen und Steuern“ 

am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. 

GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 

NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 

(Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 

62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 

7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang„Finanzen, Rechnungswesen und Steuern“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 
 

I. Anwendungsbereich 
§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-

Studiengang „Finanzen, Rechnungswesen und Steuern“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im konsekutiven 

Master-Studiengang „Finanzen, Rechnungswesen und Steuern“ für alle zu vergebenden 

Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangsvorausset-

zungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Er-

gebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung 

wird nach der besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen 

weniger Bewerberinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Betriebswirtschaftslehre oder in einer 

fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den mit 

einem forschungsorientierten Profil gestalteten Studiengang Finanzen, Rechnungswesen 

und Steuern besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem 

Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststel-

lung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vor-

schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Stän-

digen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für 

die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen.  

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Aus-

wahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hier-

von abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: 

a) Leistungen in Betriebswirtschaftslehre im Umfang von wenigstens 60 Anrechnungs-

punkten, darunter Leistungen in Finanzwirtschaft, Finanzcontrolling, externe Rech-

nungslegung/Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbesteuerung im Umfang von zu-

sammen wenigstens 30 Anrechnungspunkten. 
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b) Leistungen in Mathematik oder Statistik oder Ökonometrie im Umfang von zusammen 

wenigstens 12 Anrechnungspunkten. 
3Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit erfolgt anhand der mit der Bewerbung einzu-

reichenden Unterlagen und insoweit anhand geeigneter Kriterien wie etwa den Lehrinhalten, 

der verwendeten Literatur, den Modulvoraussetzungen, der Prüfungs- und Studienordnung 

und den Studienverlaufsplänen des Studiengangs, in dem die Leistung erbracht wurde. 4Die 

Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 Buchstabe b), die bislang noch 

nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Uni-

versität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 5Liegt der Nachweis 

der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. Die Feststellung 

der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach 

Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 20 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Eine besondere Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für das wissenschaftliche 

Arbeiten in diesem Studiengang mit wissenschaftlichem Profil liegt bei Erfüllung folgender 

Bedingungen vor: 

a) der Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Abschluss muss mindestens mit der Note 

3,0 bewertet sein und 

b) unter den in Absatz 3 Buchstabe a) nachgewiesenen Leistungen in Finanzwirtschaft, 

Finanzcontrolling, externe Rechnungslegung/Wirtschaftsprüfung und Unternehmens-

besteuerung im Umfang von 30 Anrechnungspunkten müssen: 

- wenigstens 18 Anrechnungspunkte aus den Gebieten Kapitalmarkttheorie, Finanz-

management, Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung und Betriebswirtschaftliche 

Steuerlehre und 

- wenigstens 18 Anrechnungspunkte aus Modulen mit mittlerem oder hohem wissen-

schaftlichen Niveau stammen. 
2Die Feststellung der besonderen Eignung erfolgt anhand der mit der Bewerbung einzurei-

chenden Unterlagen und insoweit anhand geeigneter Kriterien wie etwa den Lehrinhalten, 

der verwendeten Literatur, den Modulvoraussetzungen, der Prüfungs- und Studienordnung 

und den Studienverlaufsplänen des Studiengangs, in dem die Leistung erbracht wurde. 
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(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 
3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der 

Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschul-

zugang wegen der Erbringung gleichwertiger Sprachkenntnisse freigestellt sind; dies gilt ins-

besondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, 

ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Win-

tersemester bis zum 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu 

erbringen. 

 

III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem 

angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 3Der schriftliche Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benut-

zung der im Online-Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Ab-

satz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Winter-

semester und bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für das Sommersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen 

und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 
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(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

e) eine schriftliche Darstellung, aus der sich die Motivation der Bewerberin oder des 

Bewerbers für die Aufnahme dieses Studiengangs / das Forschungsinteresse erken-

nen lässt. 

f) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die Leis-

tungen gem. § 2 Abs. 3 und 4 überprüft werden können. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jah-

re, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahl-

kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwe-

send sind. 
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(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 8 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewer-

ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 

unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Ablauf des Auswahlverfahrens 
(1) Ein Auswahlverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulassungstermin bezogene Vergabe 

von Studienplätzen. 

(2) 1Über die Zulassungsanträge wird in einem Hauptverfahren und, soweit erforderlich, in 

Nachrückverfahren entschieden. 2Im ersten Verfahrensschritt des Hauptverfahrens werden 

die Studienplätze zunächst an die Zuzulassenden mit einer hervorragenden Eignung (Bes-

tenquote; § 6) und sodann an die nach Kombination mehrere Kriterien Zuzulassenden 

(Kombinationsquote; § 7) vergeben. 

(3) 1Am Auswahlverfahren in der Kombinationsquote wird nicht beteiligt, wer eine Zulassung 

in der Bestenquote erhalten hat. 2An einem Nachrückverfahren wird nicht beteiligt, wer eine 

Zulassung in der Bestenquote oder in der Kombinationsquote erhalten hat. 

(4) Die Auswahlkommission kann durch eine Überbuchung berücksichtigen, dass Studien-

plätze voraussichtlich nicht angenommen werden. 

(5) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach der Bestenquote werden der Kombinationsquo-

te hinzugerechnet. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen 

Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis 

zum 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis zum 15.5. zu erbringen. 
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§ 6 Bestenquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Bestenquote wird eine Rangliste nach Maßgabe der 

Bestimmungen des Absatzes 2 erstellt. 270% der Studienplätze werden nach dieser Ranglis-

te vergeben, beginnend mit Platz 1. 3Bei Ranggleichheit bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses; im Übrigen 

entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(2) Zur Erstellung der Rangliste wird ein Punkteschema benutzt, bei dem maximal 90 Punkte 

erreichbar sind.  

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bil-

dungsnachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gut-

geschrieben: 

1,00       51 Punkte 

1,10 bis 1,00    49 Punkte, 

1,20 bis 1,10    47 Punkte, 

1,30 bis 1,20    45 Punkte, 

1,40 bis 1,30    43 Punkte, 

1,50 bis 1,40    41 Punkte, 

1,60 bis 1,50    39 Punkte, 

1,70 bis 1,60    37 Punkte, 

1,80 bis 1,70    35 Punkte, 

1,90 bis 1,80    33 Punkte, 

2,00 bis 1,90    31 Punkte, 

2,10 bis 2,00    30 Punkte, 

2,20 bis 2,10    29 Punkte, 

2,30 bis 2,20    28 Punkte, 

2,40 bis 2,30    27 Punkte, 

2,50 bis 2,40    26 Punkte, 

2,60 bis 2,50    25 Punkte, 

2,70 bis 2,60    24 Punkte, 

2,80 bis 2,70    23 Punkte, 

2,90 bis 2,80    22 Punkte, 

3,00 bis 2,90    21 Punkte. 

b) Für besonderer Kenntnisse in Finanzwirtschaft, Finanzcontrolling, externe Rechnungsle-

gung/Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbesteuerung im Umfang von wenigstens 30 

Anrechnungspunkten, davon Leistungen im Umfang von wenigstens 18 Anrechnungs-
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punkten aus den Gebieten Kapitalmarkttheorie, Finanzmanagement, Kapitalmarktorien-

tierte Rechnungslegung und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, werden maximal 39 

Punkte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen gutgeschrieben; die zu berück-

sichtigenden Leistungen sind durch die Bewerberin oder den Bewerber zu benennen: 

ba)  Bei Leistungen in Modulen mit hohem wissenschaftlichen Niveau werden die durch die  

  erfolgreiche Absolvierung dieser Module erworbenen Anrechnungspunkte mit 1,3 Punk- 

  ten multipliziert. 

bb)  Bei Leistungen in Modulen mit mittlerem wissenschaftlichem Niveau werden die durch  

  die erfolgreiche Absolvierung dieser Module erworbenen Anrechnungspunkte mit 0,65  

  Punkten multipliziert. 

Für Leistungen in Modulen mit niedrigem wissenschaftlichem Niveau werden keine Punkte 

vergeben. Die sich aus der jeweiligen Multiplikation ergebenden Summen werden addiert. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(3) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, 

ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Bewerberin oder der Bewerber muss sich spä-

testens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), so-

fern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Liegen der Universität 

 a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(4) Die Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil. 

§ 7 Kombinationsquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Kombinationsquote wird eine Rangliste nach Maßgabe 

der nachfolgenden Bestimmungen erstellt. 230% der Studienplätze werden nach dieser 

Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 

(2) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) anhand einer Rangliste, welche nach Maßgabe des Verfahrens gemäß § 6 Abs. 2 er-

stellt wird (maximal 90 Punkte), und 

b) nach dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber 

(maximal 10 Punkte). 
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(3) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 4 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Aus-

wahl auf Grund der in Absätzen 2 und 5 genannten Auswahlkriterien. 

(4) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste nach Maßgabe des 

Verfahrens gemäß § 6 Abs. 2 erstellt. 3Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(5) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben (maximal 10 Punk-

te): 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist 

sehr geeignet   08 bis einschließlich 10 Punkte 

geeignet     04 bis einschließlich 07 Punkte 

wenig geeignet   01 bis einschließlich 03 Punkte 

kaum geeignet            0 Punkte. 

b) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden Punkte nach Maßgabe des Verfahrens 

gemäß § 6 Abs. 2 gutgeschrieben (maximal 90 Punkte). 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(6) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der nach Absatz 5 Buchstabe b) erreichten Punkte, sodann nach dem 

Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen 

entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(7) Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach § 9 zugelassen. 

§ 8 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel in der Zeit vom 20.05. bis 10.6. (Bewerbun-

gen zum Wintersemester) sowie in der Zeit vom 20.11. bis 10.12. (Bewerbungen zum 

Sommersemester) an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche 
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durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden 

von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland an-

sässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind 

auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, so-

fern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden 

kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission 

fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. Das Auswahlgespräch kann mit bis 

zu vier Bewerberinnen oder Bewerbern gleichzeitig durchgeführt werden. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) Das Gespräch erstreckt sich auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers sowie 

auf folgende Eignungsparameter: 

a) Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeits-

weise 

b) bisherige Erfahrungen und sichere Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen in 

den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Steuern, die im Rahmen des Stu-

diengangs Betriebswirtschaftslehre oder einer fachlich eng verwandten Fachrichtung 

erworben wurden und durch Unterlagen nachgewiesen werden 

c) Kenntnisse in betriebswirtschaftlicher Theorie der Gebiete Finanzen, Rechnungswe-

sen und Steuern 

d) konkrete Vorstellungen von Studieninhalten dieses Studiengangs 

e) berufliche und persönliche Ziele 

f) studienrelevante außerfachliche Interessen.  

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 7 Abs. 5 Buchst. a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.  
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2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

§ 9 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Kombinationsquote zugelassen wer-

den können, erhalten von der Universität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem 

wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzu-

schreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Be-

werberin oder der Bewerber muss sich spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach 

Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), sofern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Lie-

gen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3  

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 7 Abs. 5 und 6 durchgeführt. Ist 

die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach den Bestimmungen des § 6 

Absatz 2 erstellt und das Nachrückverfahren anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Winterse-

mester beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 
2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 
3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor Beginn des Semesters, für das 

die Zulassung erfolgen soll, und endet mit dem Abschluss des Verfahrens; die Bestimmun-
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gen des § 2 Absätze 1 und 3 bis 6 gelten entsprechend. 4Die Vergabe der Studienplätze 

durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Winterse-

mester spätestens am 30.11., bei Zulassung für ein Sommersemester am 31.05. abge-

schlossen. 

§ 10 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab)  mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsan-

gehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind 

oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatz 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

IV. Schlussbestimmung 

§ 11 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/10. 3Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und 

die Zulassung für den Master-Studiengang in Finanzen, Rechnungswesen und Steuern in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 12.01.2006 (Amtliche Mitteilungen Nr. 1/2006 S. 8), 

zuletzt geändert durch Beschluss des Senats vom 11.07.2007 (Amtliche Mitteilungen Nr. 

16/2007 S. 730), außer Kraft. 
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Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät vom 

14.01.2009 und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der 

Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den kon-

sekutiven Master-Studiengang „International Economics“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 

Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 

69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 

NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 

NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 

NHZG). 

 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang„International Economics“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 
 

I. Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-

Studiengang „International Economics“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „International Economics“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hoch-

schuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 

Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis ei-

nes hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Volkswirtschaftslehre oder in einer fach-

lich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den mit einem 

forschungsorientierten Profil gestalteten Studiengang International Economics besonders 

geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bolog-

na-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit 

zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultus-

minister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Be-

wertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt 

sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem 

umzurechnen.  

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Aus-

wahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hier-

von abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: 

a) Leistungen in Volkswirtschaftslehre im Umfang von wenigstens 60 Anrechnungspunk-

ten, darunter Leistungen in volkswirtschaftlicher Theorie, Finanzwissenschaft und Au-

ßenwirtschaft im Umfang von zusammen wenigstens 30 Anrechnungspunkten. 

b) Leistungen in Mathematik oder Statistik oder Ökonometrie im Umfang von zusammen 

wenigstens 12 Anrechnungspunkten. 
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3Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit erfolgt anhand der mit der Bewerbung einzu-

reichenden Unterlagen und insoweit anhand geeigneter Kriterien wie etwa den Lehrinhalten, 

der verwendeten Literatur, den Modulvoraussetzungen, der Prüfungs- und Studienordnung 

und den Studienverlaufsplänen des Studiengangs, in dem die Leistung erbracht wurde. 4Die 

Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 Buchstabe b), die bislang noch 

nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Uni-

versität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 5Liegt der Nachweis 

der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 6Die Feststel-

lung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen 

nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 20 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

(4) 1Eine besondere Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für das wissenschaftliche 

Arbeiten in diesem Studiengang mit wissenschaftlichem Profil liegt bei Erfüllung folgender 

Bedingungen vor: 

a) der Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Abschluss muss mindestens mit der Note 

3,0 bewertet sein und 

b) unter den in Absatz 3 Buchstabe a) nachgewiesenen Leistungen in volkswirtschaftli-

cher Theorie, Finanzwissenschaft und Außenwirtschaft im Umfang von 30 Anrech-

nungspunkten müssen: 

- wenigstens 12 Anrechnungspunkte aus dem Gebiet der Außenwirtschaft und 

- wenigstens 18 Anrechnungspunkte aus Modulen mit mittlerem oder hohem wissen-

schaftlichen Niveau stammen. 
2Die Feststellung der besonderen Eignung erfolgt anhand der mit der Bewerbung einzurei-

chenden Unterlagen und insoweit anhand geeigneter Kriterien wie etwa den Lehrinhalten, 

der verwendeten Literatur, den Modulvoraussetzungen, der Prüfungs- und Studienordnung 

und den Studienverlaufsplänen des Studiengangs, in dem die Leistung erbracht wurde. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-
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rinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 
3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der 

Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschul-

zugang wegen der Erbringung gleichwertiger Sprachkenntnisse freigestellt sind; dies gilt ins-

besondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über aus-

reichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende Englischkenntnisse 

sind durch Mindestleistungen in einem international anerkennten Test oder vergleichbare 

Leistungen nachzuweisen: 

a) einen Leistungsnachweis über mindestens einen Wirtschaftsenglischkurs auf Niveau 

C1 bzw. UNIcert III im Studiengang, auf dessen Grundlage die Bewerbung erfolgt, 

b) eine der deutschen Hochschulzugangsberechtigung gleichwertige Bildung, die an ei-

ner englischsprachigen Schule erworben wurde, 

c) ein mindestens zweijähriger Schul- Studien- oder Berufsaufenthalt in einem englisch-

sprachigen Land innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulas-

sung, 

d) mindestens 550 Punkte im handschriftlichen Test des "Test of English as a Foreign 

Language" (paper based TOEFL), 

e) mindestens 213 Punkte im computergestützten Test des "Test of English as a Foreign 

Language" (computerbased TOEFL), 

f) mindestens 79 Punkte im "Test of English as a Foreign Language ibt", 

g) Mindestnote B im Test “Cambridge Advanced (CAE)”, 

h) Mindestnote C im Test “Cambridge Proficiency (CPE)”, 

i) mindestens 5,5 im Test “IELTS” oder 

j) UNIcert III - Zertifikate bzw. Nachweise des Niveaus C1 des Gemeinsamen Europäi-

schen Referenzrahmens für Sprachen. 
3Das erfolgreiche Absolvieren des Tests darf in der Regel nicht länger als drei Jahre vor dem 

Eingang des Antrags auf Zulassung zum Master-Studiengang zurückliegen. 
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(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, 

ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Win-

tersemester bis zum 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu 

erbringen. 

 

III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem 

angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 3Der schriftliche Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benut-

zung der im Online-Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Ab-

satz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Winter-

semester und bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für das Sommersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen 

und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache gem. § 2 Abs. 6; 
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e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

f) eine schriftliche Darstellung, aus der sich die Motivation der Bewerberin oder des 

Bewerbers für die Aufnahme dieses Studiengangs / das Forschungsinteresse erken-

nen lässt. 

g) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die Leis-

tungen gem. § 2 Abs. 3 und 4 überprüft werden können. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jah-

re, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahl-

kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwe-

send sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 8 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewer-

ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 

unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 
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§ 5 Ablauf des Auswahlverfahrens 
(1) Ein Auswahlverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulassungstermin bezogene Vergabe 

von Studienplätzen. 

(2) 1Über die Zulassungsanträge wird in einem Hauptverfahren und, soweit erforderlich, in 

Nachrückverfahren entschieden. 2Im ersten Verfahrensschritt des Hauptverfahrens werden 

die Studienplätze zunächst an die Zuzulassenden mit einer hervorragenden Eignung (Bes-

tenquote; § 6) und sodann an die nach Kombination mehrere Kriterien Zuzulassenden 

(Kombinationsquote; § 7) vergeben. 

(3) 1Am Auswahlverfahren in der Kombinationsquote wird nicht beteiligt, wer eine Zulassung 

in der Bestenquote erhalten hat. 2An einem Nachrückverfahren wird nicht beteiligt, wer eine 

Zulassung in der Bestenquote oder in der Kombinationsquote erhalten hat. 

(4) Die Auswahlkommission kann durch eine Überbuchung berücksichtigen, dass Studien-

plätze voraussichtlich nicht angenommen werden. 

(5) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach der Bestenquote werden der Kombinationsquo-

te hinzugerechnet. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen 

Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis 

zum 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis zum 15.5. zu erbringen. 

§ 6 Bestenquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Bestenquote wird eine Rangliste nach Maßgabe der 

Bestimmungen des Absatzes 2 erstellt. 270% der Studienplätze werden nach dieser Ranglis-

te vergeben, beginnend mit Platz 1. 3Bei Ranggleichheit bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses; im Übrigen 

entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(2) Zur Erstellung der Rangliste wird ein Punkteschema benutzt, bei dem maximal 90 Punkte 

erreichbar sind.  

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bil-

dungsnachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte  wie folgt gut-

geschrieben: 
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1,00       51 Punkte 

1,10  bis 1,00   49 Punkte, 

1,20 bis 1,10    47 Punkte, 

1,30 bis 1,20    45 Punkte, 

1,40 bis 1,30    43 Punkte, 

1,50 bis 1,40    41 Punkte, 

1,60 bis 1,50    39 Punkte, 

1,70 bis 1,60    37 Punkte, 

1,80 bis 1,70    35 Punkte, 

1,90 bis 1,80    33 Punkte, 

2,00 bis 1,90    31 Punkte, 

2,10 bis 2,00    30 Punkte, 

2,20 bis 2,10    29 Punkte, 

2,30 bis 2,20    28 Punkte, 

2,40 bis 2,30    27 Punkte, 

2,50 bis 2,40    26 Punkte, 

2,60 bis 2,50    25 Punkte, 

2,70 bis 2,60    24 Punkte, 

2,80 bis 2,70    23 Punkte, 

2,90 bis 2,80    22 Punkte, 

3,00 bis 2,90    21 Punkte. 

b) Für besonderer Kenntnisse in volkswirtschaftlicher Theorie, Finanzwissenschaft und Au-

ßenwirtschaft im Umfang von wenigstens 30 Anrechnungspunkten, davon Leistungen im 

Umfang von wenigstens 12 Anrechnungspunkte auf dem Gebiet der Außenwirtschaft, wer-

den maximal 39 Punkte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen gutgeschrieben; 

die zu berücksichtigenden Leistungen sind durch die Bewerberin oder den Bewerber zu be-

nennen: 

a) Bei Leistungen in Modulen mit hohem wissenschaftlichen Niveau werden die durch 

die erfolgreiche Absolvierung dieser Module erworbenen Anrechnungspunkte mit 1,3 

Punkten multipliziert. 

b) Bei Leistungen in Modulen mit mittlerem wissenschaftlichem Niveau werden die durch 

die erfolgreiche Absolvierung dieser Module erworbenen Anrechnungspunkte mit 0,65 

Punkten multipliziert. 

Für Leistungen in Modulen mit niedrigem wissenschaftlichem Niveau werden keine Punkte 

vergeben. Die sich aus der jeweiligen Multiplikation ergebenden Summen werden addiert. 
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c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(3) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, 

ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Bewerberin oder der Bewerber muss sich spä-

testens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), so-

fern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Liegen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(4) Die Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil. 

§ 7 Kombinationsquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Kombinationsquote wird eine Rangliste nach Maßgabe 

der nachfolgenden Bestimmungen erstellt. 230% der Studienplätze werden nach dieser 

Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 

(2) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) anhand einer Rangliste, welche nach Maßgabe des Verfahrens gemäß § 6 Abs. 2 er-

stellt wird (maximal 90 Punkte), und 

b) nach dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber 

(maximal 10 Punkte). 

(3) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 4 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Aus-

wahl auf Grund der in Absätzen 2 und 5 genannten Auswahlkriterien. 

(4) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste nach Maßgabe des 

Verfahrens gemäß § 6 Abs. 2 erstellt. 3Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(5) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.04.2009/Nr. 9 Seite 739 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben (maximal 10 Punk-

te): 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist 

sehr geeignet   08 bis einschließlich 10 Punkte 

geeignet     04 bis einschließlich 07 Punkte 

wenig geeignet   01 bis einschließlich 03 Punkte 

kaum geeignet            0 Punkte. 

b) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden Punkte nach Maßgabe des Verfahrens 

gemäß § 6 Abs. 2 gutgeschrieben (maximal 90 Punkte). 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(6) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der nach Absatz 5 Buchstabe b) erreichten Punkte, sodann nach dem 

Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen 

entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(7) Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach § 9 zugelassen. 

§ 8 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel in der Zeit vom 20.05. bis 10.6. (Bewerbun-

gen zum Wintersemester) sowie in der Zeit vom 20.11. bis 10.12. (Bewerbungen zum 

Sommersemester) an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche 

durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden 

von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland an-

sässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind 

auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, so-

fern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden 

kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission 

fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. Das Auswahlgespräch kann mit bis 

zu vier Bewerberinnen oder Bewerbern gleichzeitig durchgeführt werden. 
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c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) Das Gespräch erstreckt sich auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers sowie 

auf folgende Eignungsparameter: 

a) Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeits-

weise, 

b) bisherige Erfahrungen und sichere Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen im 

Bereich Außenwirtschaft, die im Rahmen des Studiengangs Volkswirtschaftslehre o-

der einer fachlich eng verwandten Fachrichtung erworben wurden und durch Unterla-

gen nachgewiesen werden, 

c) Kenntnisse in volkswirtschaftlicher Theorie 

d) konkrete Vorstellungen von Studieninhalten dieses Studiengangs 

e) berufliche und persönliche Ziele 

f) studienrelevante außerfachliche Interessen. 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 7 Abs. 5 Buchst. a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

§ 9 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Kombinationsquote zugelassen wer-

den können, erhalten von der Universität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem 

wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzu-

schreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Be-

werberin oder der Bewerber muss sich spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach 
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Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), sofern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Lie-

gen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 7 Abs. 5 und 6 durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach den Bestimmungen des  

§ 6 Absatz 2 erstellt und das Nachrückverfahren anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Winterse-

mester beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 
2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 
3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor Beginn des Semesters, für das 

die Zulassung erfolgen soll, und endet mit dem Abschluss des Verfahrens; die Bestimmun-

gen des § 2 Absätze 1 und 3 bis 7 gelten entsprechend. 4Die Vergabe der Studienplätze 

durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Winterse-

mester spätestens am 30.11., bei Zulassung für ein Sommersemester am 31.05. abge-

schlossen. 

§ 10 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsan-

gehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind 

oder waren, 
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b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatz 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

IV. Schlussbestimmung 

§ 11 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/10. 3Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und 

die Zulassung für den Master-Studiengang in International Economics in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 12.01.2006 (Amtliche Mitteilungen Nr. 1/2006 S. 15), zuletzt geändert 

durch Beschluss des Senats vom 11.07.2007 (Amtliche Mitteilungen Nr. 16/2007 S. 738), 

außer Kraft. 
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Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät vom 

14.01.2009 und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der 

Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den kon-

sekutiven Master-Studiengang „Marketing und Distributionsmanagement“ am 11.03.2009 

genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 

(Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 

Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 

Satz 1 NHZG in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a 

Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 

7 Abs. 2 NHZG). 

 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Marketing und Distributionsmanagement“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 
 

I. Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-

Studiengang „Marketing und Distributionsmanagement“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im konsekutiven 

Master-Studiengang „Marketing und Distributionsmanagement“ für alle zu vergebenden 

Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangsvorausset-

zungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Er-

gebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung 

wird nach der besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen 

weniger Bewerberinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Betriebswirtschaftslehre oder in einer 

fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den mit 

einem forschungsorientierten Profil gestalteten Studiengang Marketing und Distributionsma-

nagement besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge 

der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen.  

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Aus-

wahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hier-

von abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: 

a) Leistungen in Betriebswirtschaftslehre im Umfang von wenigstens 60 Anrechnungs-

punkten, darunter Leistungen in Marketing, Handelsbetriebslehre und Wirtschaftsin-

formatik im Umfang von zusammen wenigstens 30 Anrechnungspunkten. 

b) Leistungen in Mathematik oder Statistik im Umfang von zusammen wenigstens 12 An-

rechnungspunkten. 
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3Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit erfolgt anhand der mit der Bewerbung einzu-

reichenden Unterlagen und insoweit anhand geeigneter Kriterien wie etwa den Lehrinhalten, 

der verwendeten Literatur, den Modulvoraussetzungen, der Prüfungs- und Studienordnung 

und den Studienverlaufsplänen des Studiengangs, in dem die Leistung erbracht wurde. 4Die 

Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 Buchstabe b), die bislang noch 

nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Uni-

versität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 5Liegt der Nachweis 

der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 6Die Feststel-

lung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen 

nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 20 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

(4) 1Eine besondere Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für das wissenschaftliche 

Arbeiten in diesem Studiengang mit wissenschaftlichem Profil liegt bei Erfüllung folgender 

Bedingungen vor: 

a) der Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Abschluss muss mindestens mit der Note 

3,0 bewertet sein und 

b) unter den in Absatz 3 Buchstabe a) nachgewiesenen Leistungen in Marketing, Han-

delsbetriebslehre und Wirtschaftsinformatik im Umfang von 30 Anrechnungspunkten 

müssen 

- wenigstens 18 Anrechnungspunkte aus den Gebieten Marketingtheorie, Supply    

Chain Management und Informationsmanagement und 

- wenigstens 18 Anrechnungspunkte aus Modulen mit mittlerem oder hohem wissen-

schaftlichen Niveau stammen. 
2Die Feststellung der besonderen Eignung erfolgt anhand der mit der Bewerbung einzurei-

chenden Unterlagen und insoweit anhand geeigneter Kriterien wie etwa den Lehrinhalten, 

der verwendeten Literatur, den Modulvoraussetzungen, der Prüfungs- und Studienordnung 

und den Studienverlaufsplänen des Studiengangs, in dem die Leistung erbracht wurde. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 
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für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 
3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der 

Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschul-

zugang wegen der Erbringung gleichwertiger Sprachkenntnisse freigestellt sind; dies gilt ins-

besondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, 

ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Win-

tersemester bis zum 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu 

erbringen. 

III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem 

angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 3Der schriftliche Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benut-

zung der im Online-Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Ab-

satz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Winter-

semester und bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für das Sommersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen 

und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 
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(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

e) eine schriftliche Darstellung, aus der sich die Motivation der Bewerberin oder des 

Bewerbers für die Aufnahme dieses Studiengangs / das Forschungsinteresse erken-

nen lässt. 

f) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die Leis-

tungen gem. § 2 Abs. 3 und 4 überprüft werden können. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jah-

re, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahl-

kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwe-

send sind. 
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(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 8 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewer-

ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 

unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Ablauf des Auswahlverfahrens 
(1) Ein Auswahlverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulassungstermin bezogene Vergabe 

von Studienplätzen. 

(2) 1Über die Zulassungsanträge wird in einem Hauptverfahren und, soweit erforderlich, in 

Nachrückverfahren entschieden. 2Im ersten Verfahrensschritt des Hauptverfahrens werden 

die Studienplätze zunächst an die Zuzulassenden mit einer hervorragenden Eignung (Bes-

tenquote; § 6) und sodann an die nach Kombination mehrere Kriterien Zuzulassenden 

(Kombinationsquote; § 7) vergeben. 

(3) 1Am Auswahlverfahren in der Kombinationsquote wird nicht beteiligt, wer eine Zulassung 

in der Bestenquote erhalten hat. 2An einem Nachrückverfahren wird nicht beteiligt, wer eine 

Zulassung in der Bestenquote oder in der Kombinationsquote erhalten hat. 

(4) Die Auswahlkommission kann durch eine Überbuchung berücksichtigen, dass Studien-

plätze voraussichtlich nicht angenommen werden. 

(5) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach der Bestenquote werden der Kombinationsquo-

te hinzugerechnet. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen 

Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis 

zum 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis zum 15.5. zu erbringen. 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.04.2009/Nr. 9 Seite 749 

§ 6  Bestenquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Bestenquote wird eine Rangliste nach Maßgabe der 

Bestimmungen des Absatzes 2 erstellt. 270% der Studienplätze werden nach dieser Ranglis-

te vergeben, beginnend mit Platz 1. 3Bei Ranggleichheit bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses; im Übrigen 

entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(2) Zur Erstellung der Rangliste wird ein Punkteschema benutzt, bei dem maximal 90 Punkte 

erreichbar sind.  

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bil-

dungsnachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gut-

geschrieben: 

1,00       51 Punkte 

1,10 bis 1,00    49 Punkte, 

1,20 bis 1,10    47 Punkte, 

1,30 bis 1,20    45 Punkte, 

1,40 bis 1,30    43 Punkte, 

1,50 bis 1,40    41 Punkte, 

1,60 bis 1,50    39 Punkte, 

1,70 bis 1,60    37 Punkte, 

1,80 bis 1,70    35 Punkte, 

1,90 bis 1,80    33 Punkte, 

2,00 bis 1,90    31 Punkte, 

2,10 bis 2,00    30 Punkte, 

2,20 bis 2,10    29 Punkte, 

2,30 bis 2,20    28 Punkte, 

2,40 bis 2,30    27 Punkte, 

2,50 bis 2,40    26 Punkte, 

2,60 bis 2,50    25 Punkte, 

2,70 bis 2,60    24 Punkte, 

2,80 bis 2,70    23 Punkte, 

2,90 bis 2,80    22 Punkte, 

3,00 bis 2,90    21 Punkte. 

b) Für besonderer Kenntnisse in Marketing, Handelsbetriebslehre und Wirtschaftsinfor-

matik im Umfang von wenigstens 30 Anrechnungspunkten, davon Leistungen im Um-

fang von wenigstens 18 Anrechnungspunkten aus den Gebieten Marketingtheorie, 
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Supply Chain Management und Informationsmanagement, werden maximal 39 Punk-

te nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen gutgeschrieben; die zu berück-

sichtigenden Leistungen sind durch die Bewerberin oder den Bewerber zu benennen: 

ba)  Bei Leistungen in Modulen mit hohem wissenschaftlichen Niveau werden die durch 

die erfolgreiche Absolvierung dieser Module erworbenen Anrechnungspunkte mit 

1,3 Punkten multipliziert. 

bb)  Bei Leistungen in Modulen mit mittlerem wissenschaftlichem Niveau werden die 

durch die erfolgreiche Absolvierung dieser Module erworbenen Anrechnungspunkte 

mit 0,65 Punkten multipliziert. 

Für Leistungen in Modulen mit niedrigem wissenschaftlichem Niveau werden keine Punkte 

vergeben. Die sich aus der jeweiligen Multiplikation ergebenden Summen werden addiert. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(3) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, 

ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Bewerberin oder der Bewerber muss sich spä-

testens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), so-

fern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Liegen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(4) Die Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil. 

§ 7 Kombinationsquote 

(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Kombinationsquote wird eine Rangliste nach Maßgabe 

der nachfolgenden Bestimmungen erstellt. 230% der Studienplätze werden nach dieser 

Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 

(2) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) anhand einer Rangliste, welche nach Maßgabe des Verfahrens gemäß § 6 Abs. 2 er-

stellt wird (maximal 90 Punkte), und 

b) nach dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber 

maximal 10 Punkte). 
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(3) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 4 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Aus-

wahl auf Grund der in Absätzen 2 und 5 genannten Auswahlkriterien. 

 

(4) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste nach Maßgabe des 

Verfahrens gemäß § 6 Abs. 2 erstellt. 3Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(5) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben (maximal 10 Punk-

te): 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist: 

sehr geeignet   08 bis einschließlich 10 Punkte 

geeignet     04 bis einschließlich 07 Punkte 

wenig geeignet   01 bis einschließlich 03 Punkte 

kaum geeignet            0 Punkte. 

b) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden Punkte nach Maßgabe des Verfahrens 

gemäß § 6 Abs. 2 gutgeschrieben (maximal 90 Punkte). 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(6) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der nach Absatz 5 Buchstabe b) erreichten Punkte, sodann nach dem 

Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen 

entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(7) Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach § 9 zugelassen. 

§ 8 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel in der Zeit vom 20.05. bis 10.6. (Bewerbun-

gen zum Wintersemester) sowie in der Zeit vom 20.11. bis 10.12. (Bewerbungen zum 

Sommersemester) an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 
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Ort werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche 

durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden 

von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland an-

sässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind 

auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, so-

fern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden 

kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission 

fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. Das Auswahlgespräch kann mit bis 

zu vier Bewerberinnen oder Bewerbern gleichzeitig durchgeführt werden. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) Das Gespräch erstreckt sich auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers sowie 

auf folgende Eignungsparameter: 

a) Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeits-

weise 

b) bisherige Erfahrungen und sichere Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen in 

den Bereichen Marketing, Handelsbetriebslehre und Wirtschaftsinformatik, die im 

Rahmen des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre oder einer fachlich eng verwand-

ten Fachrichtung erworben wurden und durch Unterlagen nachgewiesen werden 

c) Kenntnisse in betriebswirtschaftlicher Theorie der Gebiete Marketing, Handelsbe-

triebslehre und Wirtschaftsinformatik 

d) konkrete Vorstellungen von Studieninhalten dieses Studiengangs 

e) berufliche und persönliche Ziele 

f) studienrelevante außerfachliche Interessen.  

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 7 Abs. 5 Buchst. a). 
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(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

§ 9 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Kombinationsquote zugelassen wer-

den können, erhalten von der Universität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem 

wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzu-

schreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Be-

werberin oder der Bewerber muss sich spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach 

Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), sofern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Lie-

gen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 7 Abs. 5 und 6 durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach den Bestimmungen des  

§ 6 Absatz 2 erstellt und das Nachrückverfahren anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Winterse-

mester beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 
2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 
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3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor Beginn des Semesters, für das 

die Zulassung erfolgen soll, und endet mit dem Abschluss des Verfahrens; die Bestimmun-

gen des § 2 Absätze 1 und 3 bis 6 gelten entsprechend. 4Die Vergabe der Studienplätze 

durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Winterse-

mester spätestens am 30.11., bei Zulassung für ein Sommersemester am 31.05. abge-

schlossen. 

§ 10 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab)  mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsan-

gehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind 

oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatz 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

IV. Schlussbestimmung 

§ 11 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/10. 3Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und 

die Zulassung für den Master-Studiengang in Marketing und Distributionsmanagement in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 12.01.2006 (Amtliche Mitteilungen Nr. 1/2006 S. 37), 

zuletzt geändert durch Beschluss des Senats vom 11.07.2007 (Amtliche Mitteilungen Nr. 

16/2007 S. 777), außer Kraft. 
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Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät vom 

14.01.2009 und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der 

Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den kon-

sekutiven Master-Studiengang „Wirtschaftspädagogik“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 

1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG 

in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG 

in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Wirtschaftspädagogik“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 
 

I. Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-

Studiengang „Wirtschaftspädagogik“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im konsekutiven 

Master-Studiengang „Wirtschaftspädagogik“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein 

hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Er-

gebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung 

wird nach der besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen 

weniger Bewerberinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Wirtschaftspädagogik oder in einer fach-

lich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 4 abgeschlossen hat und für den mit einem 

forschungsorientierten Profil gestalteten Studiengang Wirtschaftspädagogik besonders ge-

eignet gemäß Absatz 5 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-

Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu 

den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultus-

minister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Be-

wertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt 

sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem 

umzurechnen.  

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 5 und im Aus-

wahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hier-

von abweicht.  

(3) 1Neben dem Studium der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften muss im Rahmen des 

konsekutiven Master-Studiengangs Wirtschaftspädagogik ein zweites Unterrichtsfach stu-

diert werden. 2Das zweite Unterrichtsfach kann eines der Studienfächer Deutsch, Englisch, 

Evangelische Religion, Französisch, Informatik, Mathematik, Spanisch oder Sport sein. 

(4) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: 
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a) Leistungen in Wirtschaftswissenschaften im Umfang von wenigstens 60 Anrech-

nungspunkten, darunter Leistungen in Volks- und Betriebswirtschaftslehre im Umfang 

von zusammen wenigstens 30 Anrechnungspunkten 

b) Leistungen in Grundlagen der Bildungswissenschaften und den fachdidaktischen 

Grundlagen der wirtschaftswissenschaftlichen Fachrichtung im Umfang von wenigs-

tens 12 Anrechnungspunkten 

c) Leistungen im gewählten zweiten Unterrichtsfach im Umfang von wenigstens 18 An-

rechnungspunkten. 
3Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit erfolgt anhand der mit der Bewerbung einzu-

reichenden Unterlagen und insoweit anhand geeigneter Kriterien wie etwa den Lehrinhalten, 

der verwendeten Literatur, den Modulvoraussetzungen, der Prüfungs- und Studienordnung 

und den Studienverlaufsplänen des Studiengangs, in dem die Leistung erbracht wurde. 4Die 

Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2 in Verbindung mit Absatz 5 Buchstabe b), die bislang noch 

nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Uni-

versität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 5Liegt der Nachweis 

der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 6Die Feststel-

lung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen 

nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 20 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

(5) 1Eine besondere Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für das wissenschaftliche 

Arbeiten in diesem Studiengang mit wissenschaftlichem Profil liegt bei Erfüllung folgender 

Bedingungen vor: 

a) der Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Abschluss muss mindestens mit der Note 

2,50 bewertet sein. Eine besondere Eignung liegt auch vor, wenn ein Bachelor-

Abschluss oder gleichwertiger Abschluss mit mindestens der Note 3,50 nachgewiesen 

und nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 10 Punkte erreicht werden: 

aa) Note des Bachelor-Abschlusses oder gleichwertigen Abschlusses bis zu 9 Punkte: 

2,5 bis 2,70   09 Punkte 

2,7 bis 2,90   06 Punkte 

2,9 bis 3,10   03 Punkte 
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3,1 bis 3,50    0 Punkte 

ab) Besondere pädagogische Eignung: bis zu 11 Punkte: 

  Die besondere pädagogische Eignung wird durch das Motivationsschreiben gem.  

§ 3 Abs. 2 nachgewiesen, aus dem sich die Studienmotivation des Bewerbers oder 

der Bewerberin erkennen lassen und in dem über die bisherigen Erfahrungen in 

schulischen oder anderen pädagogischen Handlungsfeldern berichtet wird.  

- Je nach Art und Umfang der Erfahrungen in schulischen oder anderen pädagogi-

schen Handlungsfeldern werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie 

folgt gutgeschrieben: 

  mehr als 15 Arbeitswochen Praxiserfahrung  03 Punkte 

  10 - 15 Wochen           02 Punkte 

  4 - 9 Wochen             01 Punkt 

- Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

 Die Begründung ist: 

 sehr überzeugend   06 bis einschließlich 08 Punkte 

  überzeugend      03 bis einschließlich 05 Punkte 

 wenig überzeugend    01 bis einschließlich 02 Punkte 

 nicht überzeugend            0 Punkte 

 

b) unter den in Absatz 4 Buchstabe a) nachgewiesenen Leistungen in Volks- und Be-

triebswirtschaftslehre im Umfang von 30 Anrechnungspunkten müssen  

- wenigstens 18 Anrechnungspunkte aus dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre und 

              wenigstens 6 Anrechnungspunkte aus dem Gebiet der Volkswirtschaftslehre und 

           - wenigstens 18 Anrechnungspunkte aus Modulen mit mittlerem oder hohem wissen-

schaftlichen Niveau stammen. 
2Die Feststellung der besonderen Eignung erfolgt anhand der mit der Bewerbung einzurei-

chenden Unterlagen und insoweit anhand geeigneter Kriterien wie etwa den Lehrinhalten, 

der verwendeten Literatur, den Modulvoraussetzungen, der Prüfungs- und Studienordnung 

und den Studienverlaufsplänen des Studiengangs, in dem die Leistung erbracht wurde. 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-
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rinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 
3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der 

Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschul-

zugang wegen der Erbringung gleichwertiger Sprachkenntnisse freigestellt sind; dies gilt ins-

besondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, 

ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Win-

tersemester bis zum 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu 

erbringen. 

III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem 

angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 3Der schriftliche Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benut-

zung der im Online-Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Ab-

satz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Winter-

semester und bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für das Sommersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen 

und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 
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abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

e) eine schriftliche Darstellung, aus der sich die Motivation der Bewerberin oder des 

Bewerbers für die Aufnahme dieses Studiengangs, seine bisherigen Erfahrungen in 

schulischen oder anderen pädagogischen Handlungsfeldern und seine Studienziele 

erkennen lassen. 

f) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die Leis-

tungen gem. § 2 Abs. 4 und 5 überprüft werden können. 

g) eine Erklärung über das gewählte zweite Unterrichtsfach 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jah-

re, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahl-

kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwe-

send sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 
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c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 8 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewer-

ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 

unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Ablauf des Auswahlverfahrens 
(1) Ein Auswahlverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulassungstermin bezogene Vergabe 

von Studienplätzen. 

(2) 1Über die Zulassungsanträge wird in einem Hauptverfahren und, soweit erforderlich, in 

Nachrückverfahren entschieden. 2Im ersten Verfahrensschritt des Hauptverfahrens werden 

die Studienplätze zunächst an die Zuzulassenden mit einer hervorragenden Eignung (Bes-

tenquote; § 6) und sodann an die nach Kombination mehrere Kriterien Zuzulassenden 

(Kombinationsquote; § 7) vergeben. 

(3) 1Am Auswahlverfahren in der Kombinationsquote wird nicht beteiligt, wer eine Zulassung 

in der Bestenquote erhalten hat. 2An einem Nachrückverfahren wird nicht beteiligt, wer eine 

Zulassung in der Bestenquote oder in der Kombinationsquote erhalten hat. 

(4) Die Auswahlkommission kann durch eine Überbuchung berücksichtigen, dass Studien-

plätze voraussichtlich nicht angenommen werden. 

(5) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach der Bestenquote werden der Kombinationsquo-

te hinzugerechnet. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen 

Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis 

zum 15.11., bei Einschreibungen zum Sommersemester bis zum 15.5.  zu erbringen. 

§ 6 Bestenquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Bestenquote wird eine Rangliste nach Maßgabe der 

Bestimmungen des Absatzes 2 erstellt. 270% der Studienplätze werden nach dieser Ranglis-

te vergeben, beginnend mit Platz 1. 3Bei Ranggleichheit bestimmt sich die Rangfolge nach 
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dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses; im Übrigen 

entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(2) Zur Erstellung der Rangliste wird ein Punkteschema benutzt, bei dem maximal 90 Punkte 

erreichbar sind.  

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bil-

dungsnachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gut-

geschrieben: 

1,00       51 Punkte 

1,10 bis 1,00    49 Punkte, 

1,20 bis 1,10    47 Punkte, 

1,30 bis 1,20    45 Punkte, 

1,40 bis 1,30    43 Punkte, 

1,50 bis 1,40    41 Punkte, 

1,60 bis 1,50    39 Punkte, 

1,70 bis 1,60    37 Punkte, 

1,80 bis 1,70    35 Punkte, 

1,90 bis 1,80    33 Punkte, 

2,00 bis 1,90    31 Punkte, 

2,10 bis 2,00    30 Punkte, 

2,20 bis 2,10    29 Punkte, 

2,30 bis 2,20    28 Punkte, 

2,40 bis 2,30    27 Punkte, 

2,50 bis 2,40    26 Punkte, 

2,60 bis 2,50    25 Punkte, 

2,70 bis 2,60    24 Punkte, 

2,80 bis 2,70    23 Punkte, 

2,90 bis 2,80    22 Punkte, 

3,00 bis 2,90    21 Punkte, 

3,10 bis 3,00    20 Punkte, 

3,20 bis 3,10    19 Punkte, 

3,30 bis 3,20    18 Punkte, 

3,40 bis 3,30    17 Punkte, 

3,50 bis 3,40    16 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse in Volks- und Betriebswirtschaftslehre im Umfang von we-

nigstens 30 Anrechnungspunkten, davon wenigstens 18 Anrechnungspunkte in Be-
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triebswirtschaftslehre und wenigstens 12 Anrechnungspunkte in Volkswirtschaftslehre 

werden maximal 39 Punkte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen gutge-

schrieben; die zu berücksichtigenden Leistungen sind durch die Bewerberin oder den 

Bewerber zu benennen: 

ba) Bei Leistungen in Modulen mit hohem wissenschaftlichen Niveau werden die durch die 

erfolgreiche Absolvierung dieser Module erworbenen Anrechnungspunkte mit 1,3 Punk-

ten multipliziert. 

bb) Bei Leistungen in Modulen mit mittlerem wissenschaftlichem Niveau werden die durch 

die erfolgreiche Absolvierung dieser Module erworbenen Anrechnungspunkte mit 0,65 

Punkten multipliziert. 

Für Leistungen in Modulen mit niedrigem wissenschaftlichem Niveau werden keine Punkte 

vergeben. Die sich aus der jeweiligen Multiplikation ergebenden Summen werden addiert. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(3) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, 

ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Bewerberin oder der Bewerber muss sich spä-

testens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), so-

fern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Liegen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(4) Die Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil.  

§ 7 Kombinationsquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Kombinationsquote wird eine Rangliste nach Maßgabe 

der nachfolgenden Bestimmungen erstellt. 230% der Studienplätze werden nach dieser 

Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 

(2) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) anhand einer Rangliste, welche nach Maßgabe des Verfahrens gemäß § 6 Abs. 2 er-

stellt wird (maximal 90 Punkte), und 

b) nach dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber 

(maximal 10 Punkte). 
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(3) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 4 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Aus-

wahl auf Grund der in Absätzen 2 und 5 genannten Auswahlkriterien. 

(4) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste nach Maßgabe des 

Verfahrens gemäß § 6 Abs. 2 erstellt. 3Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(5) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben (maximal 10 Punk-

te): 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist 

sehr geeignet   08 bis einschließlich 10 Punkte 

geeignet     04 bis einschließlich 07 Punkte 

wenig geeignet   01 bis einschließlich 03 Punkte 

kaum geeignet            0 Punkte. 

b) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden Punkte nach Maßgabe des Verfahrens 

gemäß § 6 Abs. 2 gutgeschrieben (maximal 90 Punkte). 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(6) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der nach Absatz 5 Buchstabe b) erreichten Punkte, sodann nach dem 

Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen 

entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(7) Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach § 9 zugelassen. 

§ 8 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel in der Zeit vom 20.05. bis 10.6. (Bewerbun-

gen zum Wintersemester) sowie in der Zeit vom 20.11. bis 10.12. (Bewerbungen zum 

Sommersemester) an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 
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Ort werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche 

durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden 

von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland an-

sässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind 

auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, so-

fern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden 

kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission 

fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. Das Auswahlgespräch kann mit bis 

zu vier Bewerberinnen oder Bewerbern gleichzeitig durchgeführt werden. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) Das Gespräch erstreckt sich auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers sowie 

auf folgende Eignungsparameter: 

a) Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeits-

weise 

b) bisherige Erfahrungen und sichere Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen in 

den Bereichen Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre, die im Rahmen des 

Studiengangs Wirtschaftspädagogik oder einer fachlich eng verwandten Fachrichtung 

erworben wurden und durch Unterlagen nachgewiesen werden 

c) Kenntnisse in Grundlagen der Bildungswissenschaften und des gewählten zweiten 

Unterrichtsfachs 

d) konkrete Vorstellungen von Studieninhalten dieses Studiengangs 

e) berufliche und persönliche Ziele 

f) studienrelevante außerfachliche Interessen. 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 7 Abs. 5 Buchst. a). 
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(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

§ 9 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Kombinationsquote zugelassen wer-

den können, erhalten von der Universität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem 

wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzu-

schreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Be-

werberin oder der Bewerber muss sich spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach 

Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), sofern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Lie-

gen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 7 Abs. 5 und 6 durchgeführt. Ist 

die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach den Bestimmungen des § 6 

Absatz 2 erstellt und das Nachrückverfahren anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Winterse-

mester beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 
2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 
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3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor Beginn des Semesters, für das 

die Zulassung erfolgen soll, und endet mit dem Abschluss des Verfahrens; die Bestimmun-

gen des § 2 Absätze 1 und 3 bis 7 gelten entsprechend. 4Die Vergabe der Studienplätze 

durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Winterse-

mester spätestens am 30.11., bei Zulassung für ein Sommersemester am 31.05. abge-

schlossen. 

§ 10 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsan-

gehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind 

oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatz 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

IV. Schlussbestimmung 

§ 11 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/10. 3Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und 

die Zulassung für den Master-Studiengang in Wirtschaftspädagogik in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 12.01.2006 (Amtliche Mitteilungen Nr. 1/2006 S. 1.), zuletzt geändert 

durch Beschluss des Senats vom 11.07.2007 (Amtliche Mitteilungen Nr. 16/2007 S. 746), 

außer Kraft. 
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Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät vom 

14.01.2009 und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der 

Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den kon-

sekutiven Master-Studiengang „Unternehmensführung“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 

1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG 

in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG 

in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Unternehmensführung“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 
 

I. Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-

Studiengang „Unternehmensführung“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im konsekutiven 

Master-Studiengang „Unternehmensführung“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein 

hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Er-

gebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung 

wird nach der besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen 

weniger Bewerberinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Betriebswirtschaftslehre oder in einer 

fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den mit 

einem forschungsorientierten Profil gestalteten Studiengang Unternehmensführung beson-

ders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der 

Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwer-

tigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentral-

stelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung 

und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de nieder-

gelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen.  

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Aus-

wahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hier-

von abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: 

a) Leistungen in Betriebswirtschaftslehre im Umfang von wenigstens 60 Anrechnungs-

punkten, darunter Leistungen in Controlling, Produktion und Logistik, Organisation 

und Unternehmensführung sowie Informationsmanagement im Umfang von zusam-

men wenigstens 30 Anrechnungspunkten. 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.04.2009/Nr. 9 Seite 770 

b) Leistungen in Mathematik oder Statistik oder Ökonometrie im Umfang von zusammen 

wenigstens 12 Anrechnungspunkten. 
3Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit erfolgt anhand der mit der Bewerbung einzu-

reichenden Unterlagen und insoweit anhand geeigneter Kriterien wie etwa den Lehrinhalten, 

der verwendeten Literatur, den Modulvoraussetzungen, der Prüfungs- und Studienordnung 

und den Studienverlaufsplänen des Studiengangs, in dem die Leistung erbracht wurde. 4Die 

Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 Buchstabe b), die bislang noch 

nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Uni-

versität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 5Liegt der Nachweis 

der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 6Die Feststel-

lung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen 

nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 20 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

(4) 1Eine besondere Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für das wissenschaftliche 

Arbeiten in diesem Studiengang mit wissenschaftlichem Profil liegt bei Erfüllung folgender 

Bedingungen vor: 

a) der Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Abschluss muss mindestens mit der Note 

3,0 bewertet sein und 

b) unter den in Absatz 3 Buchstabe a) nachgewiesenen Leistungen in Controlling, Pro-

duktion und Logistik, Organisation und Unternehmensführung sowie Informationsma-

nagement im Umfang von 30 Anrechnungspunkten müssen 

- wenigstens 18 Anrechnungspunkte aus den Gebieten Interne Unternehmensrech-

nung, Produktion und Logistik, Unternehmensführung und Organisation sowie In-

formations- und Kommunikationssysteme und 

- wenigstens 18 Anrechnungspunkte aus Modulen mit mittlerem oder hohem wissen-

schaftlichen Niveau stammen. 
2Die Feststellung der besonderen Eignung erfolgt anhand der mit der Bewerbung einzurei-

chenden Unterlagen und insoweit anhand geeigneter Kriterien wie etwa den Lehrinhalten, 

der verwendeten Literatur, den Modulvoraussetzungen, der Prüfungs- und Studienordnung 

und den Studienverlaufsplänen des Studiengangs, in dem die Leistung erbracht wurde. 
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(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 
3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der 

Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschul-

zugang wegen der Erbringung gleichwertiger Sprachkenntnisse freigestellt sind; dies gilt ins-

besondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse 

der deutschen Sprache durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, 

ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Win-

tersemester bis zum 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu 

erbringen. 

III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem 

angemessenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt ge-

geben. 3Der schriftliche Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benut-

zung der im Online-Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Ab-

satz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Winter-

semester und bis zum 15.11. (Ausschlussfrist) für das Sommersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen 

und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 
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(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng ver-

wandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet 

hat; 

e) eine schriftliche Darstellung, aus der sich die Motivation der Bewerberin oder des 

Bewerbers für die Aufnahme dieses Studiengangs / das Forschungsinteresse erken-

nen lässt. 

 f) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die Leis-

tungen gem. § 2 Abs. 3 und 4 überprüft werden können. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jah-

re, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahl-

kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwe-

send sind. 
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(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 8 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewer-

ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 

unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Ablauf des Auswahlverfahrens 
(1) Ein Auswahlverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulassungstermin bezogene Vergabe 

von Studienplätzen. 

(2) 1Über die Zulassungsanträge wird in einem Hauptverfahren und, soweit erforderlich, in 

Nachrückverfahren entschieden. 2Im ersten Verfahrensschritt des Hauptverfahrens werden 

die Studienplätze zunächst an die Zuzulassenden mit einer hervorragenden Eignung (Bes-

tenquote; § 6) und sodann an die nach Kombination mehrere Kriterien Zuzulassenden 

(Kombinationsquote; § 7) vergeben. 

(3) 1Am Auswahlverfahren in der Kombinationsquote wird nicht beteiligt, wer eine Zulassung 

in der Bestenquote erhalten hat. 2An einem Nachrückverfahren wird nicht beteiligt, wer eine 

Zulassung in der Bestenquote oder in der Kombinationsquote erhalten hat. 

(4) Die Auswahlkommission kann durch eine Überbuchung berücksichtigen, dass Studien-

plätze voraussichtlich nicht angenommen werden. 

(5) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach der Bestenquote werden der Kombinationsquo-

te hinzugerechnet. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen 

Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis 

zum 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis zum 15.5. zu erbringen. 
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§ 6 Bestenquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Bestenquote wird eine Rangliste nach Maßgabe der 

Bestimmungen des Absatzes 2 erstellt. 270% der Studienplätze werden nach dieser Ranglis-

te vergeben, beginnend mit Platz 1. 3Bei Ranggleichheit bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses; im Übrigen 

entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(2) Zur Erstellung der Rangliste wird ein Punkteschema benutzt, bei dem maximal 90 Punkte 

erreichbar sind.  

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bil-

dungsnachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gut-

geschrieben: 

1,00       51 Punkte 

1,10 bis 1,00    49 Punkte, 

1,20 bis 1,10    47 Punkte, 

1,30 bis 1,20    45 Punkte, 

1,40 bis 1,30    43 Punkte, 

1,50 bis 1,40    41 Punkte, 

1,60 bis 1,50    39 Punkte, 

1,70 bis 1,60    37 Punkte, 

1,80 bis 1,70    35 Punkte, 

1,90 bis 1,80    33 Punkte, 

2,00 bis 1,90    31 Punkte, 

2,10 bis 2,00    30 Punkte, 

2,20 bis 2,10    29 Punkte, 

2,30 bis 2,20    28 Punkte, 

2,40 bis 2,30    27 Punkte, 

2,50 bis 2,40    26 Punkte, 

2,60 bis 2,50    25 Punkte, 

2,70 bis 2,60    24 Punkte, 

2,80 bis 2,70    23 Punkte, 

2,90 bis 2,80    22 Punkte, 

3,00 bis 2,90    21 Punkte. 

b) Für besonderer Kenntnisse in Controlling, Produktion und Logistik, Organisation und 

Unternehmensführung sowie Informationsmanagement im Umfang von wenigstens 30 

Anrechnungspunkten, davon Leistungen im Umfang von wenigstens 18 Anrech-
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nungspunkten aus den Gebieten Interne Unternehmensrechnung, Produktion und Lo-

gistik, Unternehmensführung und Organisation sowie Informations- und Kommunika-

tionssysteme, werden maximal 39 Punkte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-

mungen gutgeschrieben; die zu berücksichtigenden Leistungen sind durch die Be-

werberin oder den Bewerber zu benennen: 

ba)  Bei Leistungen in Modulen mit hohem wissenschaftlichen Niveau werden die durch 

die erfolgreiche Absolvierung dieser Module erworbenen Anrechnungspunkte mit 

1,3 Punkten multipliziert. 

bb) Bei Leistungen in Modulen mit mittlerem wissenschaftlichem Niveau werden die 

durch die erfolgreiche Absolvierung dieser Module erworbenen Anrechnungspunkte 

mit 0,65 Punkten multipliziert. 

Für Leistungen in Modulen mit niedrigem wissenschaftlichem Niveau werden keine Punkte 

vergeben. Die sich aus der jeweiligen Multiplikation ergebenden Summen werden addiert. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(3) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, 

ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Bewerberin oder der Bewerber muss sich spä-

testens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), so-

fern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Liegen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(4) Die Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil. 

§ 7 Kombinationsquote 
(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Kombinationsquote wird eine Rangliste nach Maßgabe 

der nachfolgenden Bestimmungen erstellt. 230% der Studienplätze werden nach dieser 

Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 

(2) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) anhand einer Rangliste, welche nach Maßgabe des Verfahrens gemäß § 6 Abs. 2 er-

stellt wird (maximal 90 Punkte), und 

b) nach dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber 

(maximal 10 Punkte). 
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(3) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 4 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Aus-

wahl auf Grund der in Absätzen 2 und 5 genannten Auswahlkriterien. 

(4) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste nach Maßgabe des 

Verfahrens gemäß § 6 Abs. 2 erstellt. 3Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(5) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben (maximal 10 Punk-

te): 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist 

sehr geeignet   08 bis einschließlich 10 Punkte 

geeignet     04 bis einschließlich 07 Punkte 

wenig geeignet   01 bis einschließlich 03 Punkte 

kaum geeignet            0 Punkte. 

b) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden Punkte nach Maßgabe des Verfahrens 

gemäß § 6 Abs. 2 gutgeschrieben (maximal 90 Punkte). 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(6) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der nach Absatz 5 Buchstabe b) erreichten Punkte, sodann nach dem 

Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen 

entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(7) Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach § 9 zugelassen. 

§ 8 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel in der Zeit vom 20.05. bis 10.6. (Bewerbun-

gen zum Wintersemester) sowie in der Zeit vom 20.11. bis 10.12. (Bewerbungen zum 

Sommersemester) an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 
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Ort werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche 

durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden 

von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland an-

sässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind 

auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, so-

fern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden 

kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission 

fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. Das Auswahlgespräch kann mit bis 

zu vier Bewerberinnen oder Bewerbern gleichzeitig durchgeführt werden. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) Das Gespräch erstreckt sich auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers sowie 

auf folgende Eignungsparameter: 

a) Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeits-

weise 

b) bisherige Erfahrungen und sichere Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen im 

Bereich der Unternehmensführung, die im Rahmen des Studiengangs Betriebswirt-

schaftslehre oder einer fachlich eng verwandten Fachrichtung erworben wurden und 

durch Unterlagen nachgewiesen werden 

c) Kenntnisse in betriebswirtschaftlicher Theorie der Gebiete Controlling, Produktion und 

Logistik, Organisation und Unternehmensführung sowie Informationsmanagement  

d) konkrete Vorstellungen von Studieninhalten dieses Studiengangs 

e) berufliche und persönliche Ziele 

f) studienrelevante außerfachliche Interessen. 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 7 Abs. 5 Buchst. a). 
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(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

§ 9 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Kombinationsquote zugelassen wer-

den können, erhalten von der Universität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem 

wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzu-

schreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Be-

werberin oder der Bewerber muss sich spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach 

Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), sofern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Lie-

gen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechts-

folgen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 7 Abs. 5 und 6 durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach den Bestimmungen des  

§ 6 Absatz 2 erstellt und das Nachrückverfahren anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Winterse-

mester beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 
2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 
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3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor Beginn des Semesters, für das 

die Zulassung erfolgen soll, und endet mit dem Abschluss des Verfahrens; die Bestimmun-

gen des § 2 Absätze 1 und 3 bis 6 gelten entsprechend. 4Die Vergabe der Studienplätze 

durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Winterse-

mester spätestens am 30.11., bei Zulassung für ein Sommersemester am 31.05. abge-

schlossen. 

§ 10 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsan-

gehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind 

oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatz 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

IV. Schlussbestimmung 

§ 11 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/10. 3Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und 

die Zulassung für den Master-Studiengang in Unternehmensführung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 12.01.2006 (Amtliche Mitteilungen Nr. 1/2006 S. 23), zuletzt geändert 

durch Beschluss des Senats vom 11.07.2007 (Amtliche Mitteilungen Nr. 16/2007 S. 769), 

außer Kraft. 
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Sozialwissenschaftliche Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 22.10.2008 

und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.01.2009 und 28.01.2009 hat 

der Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentli-

chen Rechts die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

Master-Studiengang „Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Forschung und Ent-

wicklung im Bildungswesen“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69) , zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 

Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

 
Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 

für den konsekutiven Master-Studiengang „Erziehungswissenschaft  
mit dem Schwerpunkt Forschung und Entwicklung im Bildungswesen“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 
 

I. Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Er-

ziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Forschung und Entwicklung im Bildungs-

wesen“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Master-

Studiengang „Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Forschung und Entwick-

lung im Bildungswesen“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes 

Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Er-

gebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung 

wird nach der besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen 
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weniger Bewerberinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

II. Zugangsberechtigung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Erziehungswissenschaft oder in einer 

fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den Stu-

diengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge 

der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: 

a) Leistungen in der Erziehungswissenschaft im Umfang von wenigstens 60 Anrech-

nungspunkten, darunter Leistungen in einem der Bereiche Schulpädagogik oder 

Schul- und Unterrichtsforschung oder Weiterbildung im Umfang von wenigstens 30 
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Anrechnungspunkten und Grundkenntnisse in empirischen Forschungsmethoden im 

Umfang von wenigstens 8 Anrechnungspunkten, oder 

b) Leistungen in der Erziehungswissenschaft im Umfang von wenigstens 30 Anrech-

nungspunkten, darunter Leistungen in einem der Bereiche Schulpädagogik oder 

Schul- und Unterrichtsforschung im Umfang von wenigstens 20 Anrechnungspunkten, 

und Leistungen in Psychologie oder Fachdidaktik im Umfang von insgesamt wenigs-

tens 30 Anrechnungspunkten sowie Grundkenntnisse in empirischen Forschungsme-

thoden im Umfang von wenigstens 8 Anrechnungspunkten. 
3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhän-

gig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von 

zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlä-

gigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb 

von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen 

sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht frist-

gerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhen-

der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist aus-

geschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht 

wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) Bewerberinnen oder Bewerber müssen einen mindestens mit der Note 2,5 bewerteten 

Bachelor-Abschluss oder gleichwertigen Abschluss sowie ein im Durchschnitt mit der Note 

2,5 bewertetes Fachstudium Erziehungswissenschaft oder fachlich eng verwandtes Fach-

studium nachweisen. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 
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(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Winter-

semester bis zum 15.11. zu erbringen. 

III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein. 3Der 

Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) Das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind. Falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheini-

gung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

e) eine Erklärung, welches Modulpaket die Bewerberin oder der Bewerber auf Grund ih-

rer oder seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beabsichtigt;  

f) eine schriftliche Darstellung (bis zu 2 Seiten), aus der sich die Motivation der Bewer-

berin oder des Bewerbers für die Aufnahme dieses Studiengangs an diesem Stu-

dienort sowie auch besondere Forschungsinteressen erkennen lassen. Im Motivati-

onsschreiben ist insbesondere darzulegen, auf Grund welcher spezifischen Erfah-
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rungen, Kompetenzen und/oder Interessen die Bewerberin oder der Bewerber sich 

für diesen Studiengang besonders geeignet hält. Das Motivationsschreiben dient als 

Grundlage für die Auswahlgespräche.  

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Sozialwissenschaftliche Fakultät 

der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Zusammensetzung der stimmberechtigten Mitglie-

der soll gemischtgeschlechtlich sein. 4Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Sozi-

alwissenschaftlichen Fakultät eingesetzt. 5Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die 

des studentischen Mitglieds ein Jahr. 6Wiederbestellung ist möglich. 7Die Auswahlkommissi-

on ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 6 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewer-

ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet 

gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber.  

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Auswahl 

auf Grund der in Abs. 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 
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(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage 

des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 
3Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchs-

ten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(4) Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, die folgendermaßen erstellt wird: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch wird eine der 

folgenden Noten vergeben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist  

sehr geeignet  1, 

gut geeignet   2, 

geeignet    3, 

noch geeignet  4, 

ungeeignet   5. 

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte durch Vermindern oder Erhöhen der 

Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

b) Die Note des Bachelorabschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses wird mit 80 
multipliziert, die Note für das Auswahlgespräch mit 20. Die sich aus der jeweiligen 

Multiplikation ergebenden Summen werden addiert und sodann durch hundert divi-

diert. Die sich ergebende Zahl wird auf zwei Stellen hinter dem Komma berechnet. Es 

wird nicht gerundet. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums oder eines gleichwertigen Stu-

diums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 

15.11. zu erbringen. 
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§ 6 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel bis zum 10. September an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf der Grundlage eines dem Bewerbungsschreiben 

beizufügenden Motivationsschreibens auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers 

sowie auf folgende Eignungsparameter: 

a) Kenntnisse und Bereitschaft zu wissenschaftlichen bzw. grundlagen- und methoden-

orientierten Arbeitsweisen 

b) Bisherige pädagogische Erfahrungen in den Handlungsfeldern Schule und Weiterbil-

dung. 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 5 Abs. 4 a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-
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zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

§ 7 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 5 Abs. 4 und 5 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens 1 Woche nach Vorlesungsbeginn abge-

schlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbe-

ginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch 

Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätestens am 30.11. abgeschlossen. 

§ 8 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsan-

gehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind 

oder waren, 
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b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Orts-

wahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei 

dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

IV. Schlussbestimmung 

§ 9 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/2010. 
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Sozialwissenschaftliche Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 22.10.2008 

und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.01.2009 und 28.01.2009 hat 

der Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentli-

chen Rechts die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

Master-Studiengang „Ethnologie“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 

Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Ethnologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 
 

I. Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Eth-

nologie“.  

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Master-

Studiengang „Ethnologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes 

Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Er-

gebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung 

wird nach der besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen 

weniger Bewerberinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Ethnologie oder in einer fachlich eng 

verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 4 abgeschlossen hat und für den Studiengang beson-

ders geeignet gemäß Abs. 3 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bo-

logna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertig-

keit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstel-

le für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung 

und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de nieder-

gelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) Bewerberinnen oder Bewerber müssen einen mindestens mit der Note 2,5 bewerteten 

Bachelor-Abschluss oder gleichwertigen Abschluss sowie ein im Durchschnitt mindestens 

mit der Note 2,5 bewertetes Fachstudium Ethnologie oder fachlich eng verwandtes Fachstu-

dium nachweisen.  

(4) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: Leistungen in der Ethnologie, Völkerkunde, Sozial- und/oder Kulturanthropologie im 

Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen in qualitativen For-

schungsmethoden im Umfang von wenigstens 6 Anrechnungspunkten und Grundlagen in 
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außereuropäischer regionaler Ethnologie im Umfang von wenigstens 7 Anrechnungspunk-

ten. 3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon 

abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, inner-

halb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der 

innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) 

eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leis-

tungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein 

darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Ein-

schlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang 

noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Winter-

semester bis zum 15.11. zu erbringen. 
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III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulassungsan-

trag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewerbungsun-

terlagen bis zum 15.05 (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein. 3Der Antrag 

gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) Das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind. Falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheini-

gung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges, Angaben über Auslandserfah-

rungen, Kenntnisse außereuropäischer Sprachen, studienrelevante Praktika und For-

schungserfahrung;  
c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengag bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet 

hat; 

e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund der bisherigen Ausbildung zu belegen beabsichtigt, 

f) eine schriftliche Darstellung im Umfang von maximal zwei Seiten, aus der sich die 

Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers für die Aufnahme dieses Studien-

gangs an diesem Studienort sowie auch besondere Forschungsinteressen erkennen 

lassen. Hierbei ist insbesondere darzulegen, auf Grund welcher spezifischen Erfah-

rungen, Kompetenzen und bzw. oder Interessen die Bewerberin oder der Bewerber 

sich für diesen Studiengang für besonders geeignet hält. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 
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§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Sozialwissenschaftliche Fakultät 

der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Zusammensetzung der stimmberechtigten Mitglie-

der soll gemischtgeschlechtlich sein. 4Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Sozi-

alwissenschaftlichen Fakultät eingesetzt. 5Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die 

des studentischen Mitglieds ein Jahr. 6Wiederbestellung ist möglich. 7Die Auswahlkommissi-

on ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind:  

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit  
b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 6 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewer-

ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet 

gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber.  

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Auswahl 

auf Grund der in Abs. 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage 

des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 
3Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchs-

ten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 
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(4) Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, die folgendermaßen erstellt wird: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch wird eine der 

folgenden Noten vergeben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist  

sehr geeignet  1, 

gut geeignet   2, 

geeignet    3, 

noch geeignet  4, 

ungeeignet   5. 

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte durch Vermindern oder Erhöhen der 

Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

b) Die Note des Bachelorabschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses wird mit 70 

multipliziert, die Note für das Auswahlgespräch mit 30. Die sich aus der jeweiligen 

Multiplikation ergebenden Summen werden addiert und sodann durch hundert divi-

diert. Die sich ergebende Zahl wird auf zwei Stellen hinter dem Komma berechnet. Es 

wird nicht gerundet. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums oder eines gleichwertigen Stu-

diums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 

15.11. zu erbringen. 

§ 6 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel bis zum 10. September an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 
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oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf der Grundlage eines dem Bewerbungsschreiben 

beizufügenden Motivationsschreibens auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers 

sowie auf die folgenden gleichgewichtigen Bereiche als Eignungsparameter:  

a)  fachlicher Hintergrund (einschließlich der BA-Arbeit) sowie  

b)  außerhochschulische studienrelevante Ausbildung bzw. Erfahrungen.  

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 5 Abs. 4 a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

§ 7 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 
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(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 5 Abs. 4 und 5 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens 1 Woche nach Vorlesungsbeginn abge-

schlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbe-

ginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch 

Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätestens am 30.11. abgeschlossen. 

§ 8 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Orts-

wahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei 

dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
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IV. Schlussbestimmung 

§ 9 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/2010. 
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 Sozialwissenschaftliche Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 22.10.2008 

und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.01.2009 und 28.01.2009 hat 

der Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentli-

chen Rechts die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

Master-Studiengang „Politikwissenschaft“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 

NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Ver-

bindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in 

Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Politikwissenschaft“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 
 

I. Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Poli-

tikwissenschaft“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang 

„Politikwissenschaft“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Ver-

fahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Er-

gebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung 

wird nach der besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen 

weniger Bewerberinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Politikwissenschaft oder in einer fachlich 

eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den Studiengang 

besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb 

der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleich-

wertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zent-

ralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerken-

nung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de 

niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche 

Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis von Leistungen in der Politikwis-

senschaft im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunkten. 
3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhän-

gig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von 

zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlä-

gigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb 

von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen 

sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht frist-
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gerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhen-

der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist aus-

geschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht 

wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) Bewerberinnen oder Bewerber müssen einen mindestens mit der Note 2,5 bewerteten 

Bachelor-Abschluss oder gleichwertigen Abschluss sowie ein im Durchschnitt mit der Note 

2,5 bewertetes Fachstudium Politikwissenschaft nachweisen.  

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Winter-

semester bis zum 15.11. zu erbringen. 

III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulassungsan-

trag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewerbungsun-

terlagen bis zum 15.05 (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein. 3Der Antrag 

gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 
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(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind. Falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheini-

gung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges, mit (falls zutreffend) Angaben 

über Sprachkenntnisse, studienrelevante Praktika und Forschungserfahrungen;  

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird;  

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengag bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet 

hat; 

e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund der bisherigen Ausbildung zu belegen beabsichtigt. 

 f) eine schriftliche Darstellung (bis zu 2 Seiten), aus der sich die Motivation der Bewer-

berin oder des Bewerbers für die Aufnahme dieses Studiengangs an diesem Stu-

dienort sowie besondere Forschungsinteressen erkennen lassen; im Motivations-

schreiben ist insbesondere darzulegen, auf Grund welcher spezifischen Begabungen 

und Interessen die Bewerberin oder der Bewerber sich für diesen Studiengang be-

sonders geeignet hält. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Sozialwissenschaftliche Fakultät 

der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Zusammensetzung der stimmberechtigten Mitglie-
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der soll gemischtgeschlechtlich sein. 4Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Sozi-

alwissenschaftlichen Fakultät eingesetzt. 5Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die 

des studentischen Mitglieds ein Jahr. 6Wiederbestellung ist möglich. 7Die Auswahlkommissi-

on ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 6 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet 

gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber.  

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Auswahl 

auf Grund der in Abs. 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage 

des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 
3Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchs-

ten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(4) Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, die folgendermaßen erstellt wird: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch wird eine der 

folgenden Noten vergeben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist  

sehr geeignet  1, 

gut geeignet   2, 

geeignet    3, 
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noch geeignet 4, 

ungeeignet  5. 

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte durch Vermindern oder Erhöhen der 

Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

b) Die Note des Bachelorabschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses wird mit 80 

multipliziert, die Note für das Auswahlgespräch mit 20. Die sich aus der jeweiligen 

Multiplikation ergebenden Summen werden addiert und sodann durch hundert divi-

diert. Die sich ergebende Zahl wird auf zwei Stellen hinter dem Komma berechnet. Es 

wird nicht gerundet. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums auflösend bedingt. 3Der Nach-

weis ist bis einen Monat nach Beginn der Vorlesungszeit des Wintersemesters zu erbringen, 

für das die Einschreibung erfolgt. 

§ 6 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel bis zum 10. September an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 
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c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf der Grundlage eines dem Bewerbungsschreiben 

beizufügenden Motivationsschreibens auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers 

sowie auf folgende Eignungsparameter: 

a) Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeits-

weise, 

b) bisherige Erfahrungen und sichere Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen im 

Fach Politikwissenschaft,  

c) außeruniversitäre studienrelevante Erfahrungen bzw. Ausbildungen 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 5 Abs. 4 a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

§ 7 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-
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nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 5 Abs. 4 und 5 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens 1 Woche nach Vorlesungsbeginn abge-

schlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbe-

ginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch 

Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätestens am 30.11. abgeschlossen. 

§ 8 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

IV. Schlussbestimmung 

§ 9 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/2010. 
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Sozialwissenschaftliche Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 22.10.2008 

und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 06.01.2009 und 28.01.2009 hat 

der Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentli-

chen Rechts die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

Master-Studiengang „Soziologie“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69) , zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 

Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Soziologie“ 

 

I. Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „So-

ziologie“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Master-

Studiengang „Soziologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes 

Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Er-

gebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung 

wird nach der besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen 

weniger Bewerberinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Soziologie oder in einer fachlich eng 

verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den Studiengang beson-

ders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bo-

logna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertig-

keit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstel-

le für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung 

und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de nieder-

gelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: Leistungen in der Soziologie im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunkten, dar-

unter Leistungen in Soziologischer Theorie im Umfang von wenigstens 9 Anrechnungspunk-

ten und Grundlagen in der Sozialstrukturanalyse im Umfang von wenigstens 8 Anrech-

nungspunkten sowie Grundlagen in empirischen Forschungsmethoden/Statistik im Umfang 

von wenigstens 8 Anrechnungspunkten. 3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang 

noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind 
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die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der 

noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der 

Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis 

der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststel-

lung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen 

nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

(4) Bewerberinnen oder Bewerber müssen einen mindestens mit der Note 2,5 bewerteten 

Bachelor-Abschluss oder gleichwertigen Abschluss sowie ein im Durchschnitt mit der Note 

2,5 bewertetes Fachstudium Soziologie nachweisen.  

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Winter-

semester bis zum 15.11. zu erbringen. 
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III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05 (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein. 3Der 

Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind. Falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheini-

gung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ne 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng ver-

wandten Master-Studiengag bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet 

hat; 

e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer oder seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 

 f) eine schriftliche Darstellung (bis zu 2 Seiten), aus der sich die Motivation der Bewer-

berin oder des Bewerbers für die Aufnahme dieses Studiengangs erkennen lassen; 

im Motivationsschreiben ist insbesondere darzulegen, auf Grund welcher spezifi-

schen Begabungen und Interessen die Bewerberin oder der Bewerber sich für diesen 

Studiengang besonders geeignet hält.  

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 
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§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Sozialwissenschaftliche Fakultät 

der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Zusammensetzung der stimmberechtigten Mitglie-

der soll gemischtgeschlechtlich sein. 4Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Sozi-

alwissenschaftlichen Fakultät eingesetzt. 5Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die 

des studentischen Mitglieds ein Jahr. 6Wiederbestellung ist möglich. 7Die Auswahlkommissi-

on ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.  

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 6 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewer-

ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet 

gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber.  

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Auswahl 

auf Grund der in Abs. 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage 

des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 
3Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchs-

ten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.04.2009/Nr. 9 Seite 811 

(4) Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, die folgendermaßen erstellt wird: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch wird eine der 

folgenden Noten vergeben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist  

sehr geeignet  1, 

gut geeignet   2, 

geeignet    3, 

noch geeignet  4, 

ungeeignet   5. 

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte durch Vermindern oder Erhöhen der 

Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

b) Die Note des Bachelorabschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses wird mit 80 

multipliziert, die Note für das Auswahlgespräch mit 20. Die sich aus der jeweiligen 

Multiplikation ergebenden Summen werden addiert und sodann durch hundert divi-

diert. Die sich ergebende Zahl wird auf zwei Stellen hinter dem Komma berechnet. Es 

wird nicht gerundet. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums oder eines gleichwertigen Stu-

diums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 

15.11. zu erbringen. 

§ 6 Auswahlgespräch 

(1) Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel in bis zum 10. September an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 
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oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf der Grundlage eines dem Bewerbungsschreiben 

beizufügenden Motivationsschreibens auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers 

sowie auf folgende Eignungsparameter: 

a) Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeits-

weise, 

b) bisherige Erfahrungen und sichere Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen im 

Fach Soziologie 

c) außeruniversitäre studienrelevante Erfahrungen bzw. Ausbildungen. 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 5 Abs. 4 a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

§ 7 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-
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dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 5 Abs. 4 und 5 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens 1 Woche nach Vorlesungsbeginn abge-

schlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbe-

ginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch 

Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätestens am 30.11. abgeschlossen. 

§ 8 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
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IV. Schlussbestimmung 

§ 9 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/2010. 
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Sozialwissenschaftliche Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 22.10.2008 

und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2008 hat der Stiftungs-

ausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts 

die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten Prävention und Rehabilitation“ am 

11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 

26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. 

S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG 

und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. 

GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 

Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, 

Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten 

Prävention und Rehabilitation“ der Georg-August-Universität Göttingen 
 

I. Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Sport-

wissenschaft mit den Schwerpunkten Prävention und Rehabilitation“.  

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Master-

Studiengang „Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten Prävention und Rehabilitation“ für 

alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der 

Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 

Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis ei-

nes hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang 

von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Sportwissenschaft oder in einer fachlich 

eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 4 abgeschlossen hat und für den Studiengang 

besonders geeignet gemäß Abs. 3 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb 

der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleich-

wertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zent-

ralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerken-

nung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de 

niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche 

Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 3 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) Bewerberinnen oder Bewerber müssen einen mindestens mit der Note 2,5 bewerteten 

Bachelor-Abschluss oder gleichwertigen Abschluss sowie ein im Durchschnitt mindestens 

mit der Note 2,5 bewertetes Fachstudium Sportwissenschaft oder fachlich eng verwandtes 

Fachstudium nachweisen.  

(4) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: Leistungen in der Sportwissenschaft oder der Physiotherapie im Umfang von wenigs-

tens 50 Anrechnungspunkten. 3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht 
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erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch feh-

lenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Univer-

sität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der 

noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Ein-

schlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung 

der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach 

Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) Als weitere Zugangsvoraussetzung muss die sportmotorische Eignung entsprechend der 

Ordnung für die Feststellung der besonderen Eignung für das Fach Sport an der Georg-

August-Universität in der jeweils geltenden Fassung nachgewiesen werden. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Winter-

semester bis zum 15.11. zu erbringen. 
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III. Auswahlverfahren 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulassungsan-

trag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewerbungsun-

terlagen bis zum 15.05 (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein. 3Der Antrag 

gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  

a) Das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind. Falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheini-

gung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges und studienrelevante Praktika. 
c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng ver-

wandten Master-Studiengag bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet 

hat; 

e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund der bisherigen Ausbildung zu belegen beabsichtigt, 

 f) eine schriftliche Darstellung im Umfang von maximal zwei Seiten, aus der sich die 

Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers für die Aufnahme dieses Studien-

gangs an diesem Studienort sowie auch besondere Forschungsinteressen erkennen 

lassen. Hierbei ist insbesondere darzulegen, auf Grund welcher spezifischen Erfah-

rungen, Kompetenzen und bzw. oder Interessen die Bewerberin oder der Bewerber 

sich für diesen Studiengang für besonders geeignet hält. Des Weiteren ist besonders 

darauf einzugehen, ob die Studienbewerberin oder der Studienbewerber ein stärke-

res Interesse am Schwerpunkt Prävention oder an der Rehabilitation hat. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 
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§ 4 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Sozialwissenschaftliche Fakultät 

der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Zusammensetzung der stimmberechtigten Mitglie-

der soll gemischtgeschlechtlich sein. 4Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Sozi-

alwissenschaftlichen Fakultät eingesetzt. 5Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die 

des studentischen Mitglieds ein Jahr. 6Wiederbestellung ist möglich. 7Die Auswahlkommissi-

on ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind:  

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit  
b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 6 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewer-

ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet 

gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 5 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber.  

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Auswahl 

auf Grund der in Abs. 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage 

des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 
3Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchs-

ten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 
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(4) Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, die folgendermaßen erstellt wird: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch wird eine der 

folgenden Noten vergeben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist  

sehr geeignet  1, 

gut geeignet   2, 

geeignet    3, 

noch geeignet  4, 

ungeeignet   5. 

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte durch Vermindern oder Erhöhen der 

Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

b) Die Note des Bachelorabschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses wird mit 

zwei multipliziert, die Note für das Auswahlgespräch mit eins. Die sich aus der jeweili-

gen Multiplikation ergebenden Summen werden addiert und sodann durch drei divi-

diert. Die sich ergebende Zahl wird auf zwei Stellen hinter dem Komma berechnet. Es 

wird nicht gerundet. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nach-

weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums oder eines gleichwertigen Stu-

diums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 

15.11. zu erbringen. 

§ 6 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausge-

wählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel bis zum 10. September an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 
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oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf der Grundlage eines dem Bewerbungsschreiben 

beizufügenden Motivationsschreibens auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers 

sowie auf die folgenden gleichgewichtigen Bereiche als Eignungsparameter:  

a)  fachlicher Hintergrund (einschließlich der BA-Arbeit) sowie 

b)  Kenntnisse und Bereitschaft zu wissenschaftlichen bzw. grundlagen- und methoden-

orientierten Arbeitsweisen 

c)  bisherige pädagogische Erfahrungen  

d)  bisherige Erfahrungen und sichere Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen im 

Fach Sportwissenschaft 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 5 Abs. 4 a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 
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§ 7 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universi-

tät einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 5 Abs. 4 und 5 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens 1 Woche nach Vorlesungsbeginn abge-

schlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbe-

ginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch 

Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätestens am 30.11. abgeschlossen. 

§ 8 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 
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(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Orts-

wahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei 

dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

IV. Schlussbestimmung 

§ 9 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2009/2010. 
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Studierendenschaft: 
Das Studierendenparlament der Georg-August-Universität Göttingen hat am 25.03.2009 ge-

mäß § 50 Abs. 2 der Organisationssatzung der Studierendenschaft der Georg-August-

Universität Göttingen (OrgS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.03.2004 (Amtliche 

Mitteilungen Nr. 3/2004), zuletzt geändert am 20.12.2007 (Amtliche Mitteilungen Nr. 

28/2007), folgende Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 13.04.2006 (Amtliche Mitteilungen Nr. 4/2006), zuletzt geändert 

am 13.02.2009 (Amtliche Mitteilungen Nr. 2/2009), beschlossen: 

 

1. Die neue Fassung des § 1 der Beitragsordnung der Studierendenschaft lautet: 

§ 1 Beitragshöhe 

(1) Die Höhe der Beiträge, die die Studierendenschaft zur Durchführung ihrer Aufgaben von 

ihren Mitgliedern erhebt, wird auf 9,- Euro festgelegt. 

(2) Der Sportanteil nach § 50 Abs. 3 Lit. a OrgS beträgt 1,53 Euro. 

(3) Der nach § 50 Abs. 3 Lit. d OrgS als Mitgliedsbeitrag für studentische Dachverbände er-

hobene Anteil beträgt 0,40 Euro. 

(4) 1Für das Bahnsemesterticket erhebt die Studierendenschaft im Wintersemester 2008/’09 

und im Sommersemester 2009 einen zusätzlichen Beitrag von 62,29 Euro. 2Für das Bahn-

semesterticket erhebt die Studierendenschaft im Wintersemester 2009/2010 und im Som-

mersemester 2010 einen zusätzlichen Beitrag von 65,49 Euro. 

 

2. Die Änderung tritt zum 01. April 2009 in Kraft. 
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Senat: 
Der Senat hat in der Sitzung am 04.03.2009 das Folgende beschlossen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 

NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); §§ 11 Abs. 3, 28 Abs. 10 GO in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 01.09.2008 (Amtliche Mitteilungen 21/2008  

S. 1345)): 

 

Geschäftsordnung des Senats 
Anlage 

(zu § 5 Abs. 2) 

 

Fristen für die Anmeldung von Tagesordnungspunkten 
 

Fristende Berufungsangelegenheiten* sonstige Angelegenheiten 

werktags außer sams-

tags 

spätestens am dreizehnten Ka-

lendertag vor einer Senatssit-

zung bis 10:00 Uhr 

spätestens am zwölften Ka-

lendertag vor einer Senatssit-

zung bis 12:00 Uhr 

Samstag   

Sonntag die Frist endet bereits am letzten vorherigen Werktag 

Feiertag   

 
* Berufungsangelegenheiten sind: 

  Vorschläge zur Besetzung einer Professur oder Juniorprofessur 

  tenure-track-Entscheidungen 

  Verleihung des Titels „Honorarprofessorin“ oder „Honorarprofessor“ 

  Verleihung des Titels „außerplanmäßige Professorin“ oder „außerplanmäßiger Profes-

sor“ 

 


